
Peer Zumbansen 
Die vergangene Zukunft 
des Völkerrechts~' 

Die Globalisierung steflt das Völkerrecht unter Rechtfe'l1.tgungsdruck, Das Auf­
kommen nichtstaatlicher Akteure, die weite Verbreitung privater RechLSetzung 
sowie die Außerachtlassung völkerrechtlicher Normen im Kosovokrieg haben 
deutlich gemacht, daß das Völkerrecht seine Effektivität zu verlieren droht. Der 
Autor zeigt diese Entwicklung auf und fragt nach alternativen Ansätzen. Er 
vertritt die These, daß das traditionelle Völkerrecht keine Zukunft hat. 

I. EinleiLung 

Die Red. 

»La w conslr~i ns or i I is ~ [raVCSI y 10 call i [ h w. b w cntcrs deci sivcl y inlo 
[he willing of ;IS subjeclS or il is a lravesly 10 cal1 ;1 law. Law Iranscends 
[he power of lhe powerful and transforms lhcsilu:l.lionof Ihe weak or;1 is 
llr~VCSlY 10 call il l;1w .• ' 

~ Thc young may nOl remember il, bUI Ihere was amomenI, back in Ihe iar<lway 1990S, whco. 
communism was dissolving, Gcorge Bush was;o. Ihe \X/hile Hou~e, Göd wasin his heaven and all 
was right wilh Ihe world . Or, 10 be more ~ccurale. il seemed [0 some thaI all could be pUl right 
wilh Ihe world. Time~ have moved on. After Somalia. Bosn;3 ~nd Rw~nd3, few people J.ny 
longer imagiac Ihal il would be e~sy 10 impose any 50ft cf world order, even if Ihe mighlY Uniled 
SI,Hes or Ihe unmighl)' Uniced Nnlions should wish 10. As Agoslo PinochCI knows,lhe world is 
allOgclhcr 0.01 snfe tor djclalOrs, warlords and clhmc-cleansers and ehe conccpt of lhe hun13-
nilar;an intervendon is new inddibly on Ihe international agcnda.~l 

J, Die völkerrechtliche Staatsbezogenheit 

Nicht zuletzt der Krieg im ehemaligen Jugoslawien und im Kosovo haben weit­
reichende Fragen nach dem Stellenwert einer legalen und legitimen Begleirung, einer 
reclulichen Strukrurierung und - bestenfalls - einer konstitutionellen Absicherung 
internationaler Intervention aufgeworfen.) Aber niche nur militärische Auseinander-

, [-ur wenvolle Anregungen und Hi"weise l.U fruheren FlSsungcll die<~, Ben .... ges danke icn Ulrike Bender, 
Annin von Bogdandy, (;unter Frankcnberg, Alcxandcr H,nebcck., Dominik (ianl, Russell Miller, Uwe 
S~ ubcrhch, Erich Schanze, Chri"ian Schöne und Gun,hcr Tcubn.r. 

, Phillp Allon, Eunomia. Ne.., order 101' Ncw World, O,lord '990, XVJI. 
I THF. E.C:ONOMIST, August 51 ~ooo, p. 10. 

Vgl. hierLu Michad Rcism,,,, Unil'I,,,,1 AClion .nd ,he Trons(ormalions of Ine \X/Qrld ConSlllutivo 
Process: TI,c Special Problem of H"m""i'ari. " Inwrvcntion, 1:.]11.. " (' 000), 3-d; Dino Kri .. iotls, 
Rtapp,.i,illg Policy Obj,clion< 10 l-hJma"it>ri.n lotc,'Ventio ", Michigan Journal of In\ern"ion.1 L.w 
19 (19?S), 100\-10\0; Friodbm Rub, Von> mulr ic.lhllischcn Sr.,at zum Genozid, KJ p (1999), 16j -I&I, 
Subn Oetcr, Jugosl~wien und die SL.,tcngcmcinschalt, KJ '9 (1996), 11-~6: ~ur Verc;nb ... kcil cints 
Bundc;weh:'cinsar zcs mil dem Gmndgesetz vgl. jüngst Michael Wild, Verias51111gsrcclHliche Möglichkeiten 
und Grenzen für Ausbndscin;ät7.C der Bundeswehr noch dem Kosovo-K,icg, DOV 2C~0, 6,,-6)1. 
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setzungen stehen im Mictelpunkt einer Auseinandersetzung über das Woher und 
Wohin des Völkerrechts. Das Völkerrecht befindet sich schon lange in einem Recht­
fertigungszwang. Die Gründe hierfür sind im Kern auch sraatsrechdicher Narur, denn 
bereits die Idee einer internationalen Ordnung verweist auf die Problemarik von 
Rcpräsencation, Autorität und Sanktionsmacht.4 In ersuuruicher Hartnäckigkeit hat 
sich im Völkerrecht eine mehr oder weniger stabile Ordnung herausgebildet, die ihre 
grundlegende Legitimarion allerdings dem Begriff schuldet, den es zu überwinden 
und aufzuheben galt: der Begriff des Nationalstaates. Bewaffnete Konflikte ebenso 
wie ökonomischer Wettbewerb, aber auch grenzüberschreitende Umwelrbedrohun­
gen und -;lUfg~ben verweisen auf die Notwendigkeit einer Organisation dieser 
Akteure, die über deren nIleinigen Gehungsgrund hinausgeht. Der Begriff des Staates 
hat hingegen für die Konzeptionen imernationaler Zusammenarbeit wenig an Be­
deucung verloren. Der Staatsbegriff des Völkerrechts meine den Nationalstaat, der­
durch bi- und multilaterale Abkommen verpflichtet - mit und gegenüber anderen 
Staaten zur Erreichung gemeinsamer polieischer Zwecke tätig wird.' Gleichzeitig 
meint er mil dem Staat den Ore, an dem kollektiv bindende polili>che Entscheidungen 
hervorgebracht werden .6 Wie nun verhält sich dieser StaatsbegriH zu dem des inner­
staatlichen RechtS? Die Bezugnahmen auf die Handlungsbefugnisse und -möglich­
keiten des Staues im Gegensatz zu einem Verweis auf die Selbststeuerungskräfee der 
Gesellschafr verdanken sich regelmäßig einer ganz bestimmten Beschreibung von 
Erfahrungen.! Dem »Staat« wie auch der ~Gesellschaft" werden bestimmte Vergan­
genheiten sowie darauf aufbauende Encwicklungsperspektiven zugeordnec. Wenn 
wir heute den Begriff des Staates in Hinsicht auf das Erfordernis politischer Ent­
scheidungen verwenden, so geschieht dies vor dem Hintergrund eines sehr fonem­
wickelten Bewußrseins von den Möglichkeiren und Grenzen solchermaßen verstan­
denen staarlichen Handdns. i 
Ein ,Weltstaat. sollte, so dachte man besonders nach den zwei Weltkriegen, in der 
Lage sein, den AbstUrz in eine selbstzerslörerische GesellschaftSordnung (Hedley 
Bull) zu verhindcrn.9 Aus heuriger Sicht scheint es nicht mehr so einfach, Ziel und 
Gegenstand der Völkerrechtsordnung auszumachen. Die Auswirkungen einer viel­
fältig beschriebenen und kritisiene.n Globalisierung sind noch keineswegs ausrei­
chend skinien oder analysiere, so daß es bislang bei einer gewissen konzeptuellen 
Unzufriedenhejt bleibt. 

4 KrilsiOlis, R"ppr~ising Pol iey Objcclions 10 Hum~ni!ari.n Intervenlion (Fn. J), 100S f. : .ln a world which 
has corno to cllcrish the philosophie.1 conSlrUCl< of so\·creigl1ly ,nd sUlchood., the IcS,I idcndity of c.ch 
c{ its poli(Lco~u: rri(Qrial romn'\unüres, je COmes ~ nO surprisc that 'lnl~r\' ("n l;on( in (he- ~(rajr~of any o{ rhese 
comm"niti"" has been depiclcd H ~ nt<:essary evil forb idden b)' bw. < Vgl. auch Outi Korhonen. '\icw 
Inlcrn;llion,1 Law: Silenee. D<'fcncc or Dclivcrance?, Eu ropc." Joum.1 of Inlern'lion~1 L."" (IOJ1L) 7 
('996). 1-18, ~ . Georgcs Abi-S.,b. Whi <h", rhe International COmnmnlly? EJIL 9 (1998). ,.,8-,6S, lj I. 

J K;trl Doehring, Völkerrecht. 7. Aufl .• Heidcl bcrg 1999. '4' 
6 Philip Kunig, Völ kerrecht und Risiko. Ju r;l 1996, S,91· 
7 Michael Kloepfer, Der Umwelt;!"1 .Is Zukunft? Juri<lische, i>konomi,chc und philosophische Asp ekte, 

Munehen 1994; Mauhi", Schm,dt-Prcuß. V~~,ltung ulld Verwaltungsrcchl 2\Vi,ehen gcscllschafdieher 
SclbSll'cgulicrung und sll,.llichcr Steuerung. WDSlRl j6 (1996).160-1)4; ,um gkichcn Ber.\!ungsgcgen· 
Sl.1nd: Udo Di bbio, WDSlRI.. 56 (1996). '3S-1S,; d<'",. Dos Recht offener Sl.aten, TiJbingcn 1998; 
Helmul Willke, Supervisio n dc-s Sto'\tcs, Fr,nk(url 1997. 

8 KI,us Gün,her, Der W~ndel der St'OIS~uigJbcn und di<: Krise de, regul.llivcn RechlS. in: Di~tcr Grimm 
(Hrsg.), Wachse nde $ln,s.ufgaben - sinkende SICUCI'ungsfii higkcil des R,,,hlS, Baden-Bad"n '990. S .-68; 
Fr ilZ W. Scharpf, Die H~ndluJ\g,f:ihigkci\ des Sl:l.lleS 3m Ende des ~wam,igS!(:r\ J ~hrhundcns. PVS p. 
(199J ), 61t-6j4; $chmid'-Preuß (Fn. 7); Di Fabio (Fn. 7); I-Lln<-Heinrich Tnuc, Die Verwaltung und d .. 
Vcrwaltungsreclu zwischen gcsellsch,ftl iehcr Selbslregulierung und staatlicher St~ucrung. DVßI '996. 
9so~64; zum d,mil in den Hinlergrund lfO,enden Interven,ionss'a>l vgl. Mich.eI Slollcis, Die Entslehung 
des InICl'\'cnt;onssuatC'S und das öffendiche Recht, ZNR 1989. "9-"'47. 

9 Stchn Ocrer. InlCm'liOnJlc Org..ni"'dl'iöll öder Weh fOdcr:ltion ? Die organisierle Sta."cngcmcinsebfr und 
d.~ Vcrhngcn nach einer .Verfassung der Freiheil<, in: [-buk. Brunkhorst/Mltth,as Kellner (Hn;g.), 
Glob~lisitrung und Demok .. ,,;<:. Fr.Htkfun lOCO. 10S-lJ9. 1°9. 
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Die folgenden Ausführungen haben zum Ziel, den prekären Zusrand des Völker­
rechts unter Berücksichtigung dieses Herausforderungsdrucks zu untersuchen. Dazu 
werden zunächst der rechtliche status quo des Völkerrechts und sein Selbstverständ­
nis skizzien (Il. I), bevor im Anschluß das Phänomen der Globalisierung näher zu 
betrachren ist (11. 2). Der dritte Abschnitt widmet sich dann einigen Herausforde­
rungen einer globaJisienen Welt an das Völkerrecht und binder diese Beobachrungen 

an solche des gegenwärtig slallfindcnden Wandels naLionalst~:Hlicher VerwaltUng und 
gesellschaftlicher Selbstregulierung zurück (HI.). Der vierre Abschnin schließlich 
gehe der Frage nach, wie sich Globalisicrungsdiskursc und Entwürfe eines »sponta­
nen« Weltverfassungsrechts z.u System und Sprache des Volkerrechts verhalten 
(IV.). 
Keine Einbahnstra.ße führt von zwischenstaatlichen Abkommen zu einem We!tSra3t 
oder zu einer Welcgesellschafr.'o Ähnlich wie in der deutschen Staatsrneorie bleibt im 
Völkerrecht der Begriff der »Gemeinschaft« wie auch der der .. Gesellschaft" unter­

belichtet. " Das Konzept des Staates bleibt die entscheidende Kategorie." Trotz dieser 
Staatsbezogenheit hat der Wandel zum Kooperationsvälkerrecht die Hoffnungen <luf 
ei ne Zivilgesellschaf [ jensei ts nationalstaat I icher Grenzen befördern können. frag] ich 

ist zu diesem Zeitpunkt aber, ob ~ufgrund einer Globalisierung beziehungsweise De­
Nationalisierung'] die geduldig erarbeiteten Konsolidierungen von Programmen und 
Haodlungsagenden von einer Welle der Deregulierungs- und Privatisierungspolitiken 
hinweggeschwernmr werden .q Der Abschied VOll überkommenen Frontstellungen 
und eine wclrwcice [nformationsgesellschaft eröffnen gleichzeitig radikal entgrenzte 
Möglichkeiten der Identifikation und Kommunikation.' S Dennoch wäre es ein Trug­

schluß anzunehmen, daß sich mit dem nicht von der Hand zu weisenden Souveräni­
cätsverlus! des Nationalstaates auch das Problem politischer Souveriinität an sich 
erledigt hätte.,6 Vielmehr muß es darum gehen, politische Herrschaft utld Souveräni­
tät - governmenc oder governance'7 - vor diesem Hintergrund neu zu reflekrieren. 

Dabei wird insbesondere der Frage nachzugehen sein, in welcher Weise Regicrungs-

'0 KcnnClh s. C.,rlslO n, Low and O rgani7.3. io n in World Socle.)', Urban •. ll! . 196.; AlioH. EUJlomi~ (Fn . ,); 
Niklas Luhmann. Dic Welrgescllsch,fr, ARSP \7 ('971 ), r-}j: dc rs .. Der St·w des poli.ische n Systems: 
G esch ichtc und S,oll ung in der Weltgesellsclt.lft. in : Ulrieh Beck (Hrsg.), Perspektiven der Wr!tgcse ll· 
schaf[, F ... nkfun 1998. 341-J&O; Richa rd Mii"ch, Glo ba le Dynamik - loble Lcberl~wclr cn, Fr,"kfun 
1998.; Oeter, lmcrnati'}llal c O'1;anisation (Fn·9)· 

I' Die Abgrenzung der Begriffe vone inander ist bereits ein Proble m: ßruno Simma/ Andre", L raulus. The 
.International C ommuni,y' facing I hc Ch.llengc of Globaliz Jlion, EJ I L 9 (1998). 266-177,174 H.; s. schon 
die Ileilräg. in Axc l Honnelh (Hrsg.). Kommuniurismu s, F rankfu rt/ Ne'" York '99) , und Guntcr 
Fr.,nkcnberg (f-Irsg.) , Auf der Suche ,,,,eh der gerechten G esellschaft, Fr.lnHun '994· 

u Siehe r ierre-Mari e Dupuy. Intcm,uion,1 La\\!: Torn betwcc n Coc lIiSlencc. Coope rat ie l1 and Globali"a­
lio n: Gener.,1 Conclusions, EJIL 9 ('998). '7S- , S6, ~S'; D i f abio . Das Recht offener $[0.1I on (Fn. 7). 
Erhard Denninger, Vom Ende na liollrll" ao tl ich(· r Souveränitä t in Europa, JZ 'ooc. "l'-' 1.6; Pcer 
Zumb.nscn. Ordnungsmuster im mode rnen Wohlf.hrrsstaat. Lernerfahru ngen zwischen S,. ar, G esel l. 
schaft und Vmrag, Baden-Baden 1000. 4' rr. 

, ) Mich.1e1 Zürn, Regie ren jense its des 1 " lio,I,l sIM, ts, Fronkfun '998. 
'4 Abi-SJ..b, \'(Ihi(her the Int ern.,ien.1 C ommu"i,y ? (1'0.4). 165. 
, 5 Anno Orford. Musculor Humanilari.nism: Re.din g Ihe N.,,·r' li"e.s of ,he Nc<.V III.crvco,ionism, EJIL '0 

(1999), 67~7", 707: , To berom< .In tcrnational ists. we ,r< askcd tO abandon many idcJ1ti fic a,ions and 
. 1I(;,nccs.< Siche auch Korho nen. Ncw Internal ional L, w (1'11. ~): Al c.ander ßoldizar/Outi Korhoncll . 
Ethj,,-, MOl"als "" cl Jnlem.[iO'lal La"" EJIL 10 (' 999 ), z79-J"; Michael Rei sman, Dc.siglling ,nd 
Managing ,h. Fu ture of ,he Sl ,"e, EJIL 8 (1998), ~C9-"! 20. 4'0, abc,. ,uch d(·,. Intervention ('·Sl. dazu 
Orford. lvluscul,r H Unllni tarianism). 

,6 Mich,eI HardtlAnton io Ncgri, Em pire. C,mbridge/Lonclon ~ooo. 
' 7 Vgl. zu dieser Untersc heidung J,mcs S. Rosena". Govcrnancc, Order. "nd Ch.ngc in World Poli,i05 . in: 

dcrs.l Ernst·Otto C zempid (eds.), G o,·om.ncc wi.heul Governnwll " Orel" r .nd Change in Wo d d 
Poli.ics; C'nlbridgc 199', 1-'9. 41f.; Ulric!. 8rJnd u .•.. Global GO,"(T"'lncc: Ahern>!i,·c Zur ncolibcnlt n 
Glob.lisierung? Münster 2000, " fl.; eingehend dazu Zumb,nsen, Spiegel ungen Von , SI '" und Gescll­
sc h.lt., Govern.l nce- Erf.hru ngen in der Glob"l i sjcrungsdcb~llc, ersc heint in ARSP, Beiheft Frühjahrl 
Sommer 2001. 
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vorstellungen unter den Bedingungen der GJobalisierung von tradiLionellen Kon­
zeptionen wie dem Staal-GeseJlschafr-DuaJismus oder der Trennung zwischen öf­
fentlich und Privat bestimmt bleiben.'! 

2. Die Unübersichdichkeit des Völkerrechts 

Gerade aber in diesem Zus;tm,nenhang sind die Herausfordenmgen zu markieren, 
denen sich das Völkerrecht heute ausgesetzt sicht. Auf eine Kurzformel gebracht 
laueee die Frage, ob das Völkerrecht als Recht internationaler Ordnung seinem 
politischen und rcchrssystematischen Entstehungskontext so verhaftet bleibt, daß 
ihm eine Verarbeitung und Thematisierung dessen. was unter dem Begriff der Glo­
balisierung verstanden wird, nicht möglich ist. Diese Frage kann nicht eindeutig 
beantwortet werden. J n diesem Text möchte ich die Ansicht vel1cidigen, daß es 
Aufgabe einer Erinnerung des Völkerrechts;l.n seine PrÄmissen, an seine Erfahrungen 
und Geschichte sein muß, eitle Selbstvergewisserung und eine daraus folgende Neu­
orientierung des Völkerrechts zu ermäglichen. '9 Der ständig wachsende Katalog an 
Völkerrechtsaufgaben,e und der hiermit in engem Zusammenhang stehende Bcdeu­
tungszuw.1chs internationaler und globaler Akteure" führt zu einer "Unübersicht­
lichkeit« der Völkerrechtsordnung", der mit einer theoretischen Rekonstruktion der 
Bedeutungen zu begegnen isc, die mit den zur Erklärung der globalisierten Welt 
verwendeten Begriffen verbunden werden.') Im Kern handelt es sich also um Fragen 

nach Vergangenheit und Zukunft von Regierungsvorstellungen, die immer schon 
einem geschichtlich-semantischen Zusammenhang entnommen wurden und die ohne 
die Bemühung um eine Beleuchtung dieses Enrs!ehungskontextes und Bedemungs­
zusammenhangs nur eine blinde und geschichtslose Verwendung finden können. " 
Auf dieser Grundlage wäre ein Recht zu erproben, welches aus den Lernerfahrungen 

IS Sqge Sur, Thc SI.te bCl"-'ccn Fragmen"lion .nd Globalilarion. EJIL 8 ('997).4'1-434.426: ' [l is not 
heili g contc"cJ \J".t ,he ' ''te i, >lill net'dod, not duc to ,n ;n<lirution,1 fetish blll simply bceJuoc nothing 
bcmr h.s bccn I"und.< Siehe wei'er )l.ci,m2n, Dcsigning .nd M.naging (Fn. 'S). 409, 4 \}. 4\ j f., 4 T?: . In 
p"usiblc COnSlruC'S 01 ,he luture 01 the poli,ic.l organization 01 aUf planet, wc will find somelhing ,km 10 

,he '''OlC. wC recogniu .. .• (.bd •.• 4'3); S,cphan H ob, .. Der kooperotionso lfc ne Vcrhss ungss la't, Dcr 
5, •• , 14 ('998).51 '-H6. Sl' Ir.; S,d "n Schirm, Krisen, lnocr,·.<scn und Inslrumcnte. Zu r Konzeption der 
Wirkullgen glob,ler Marl"c aul S.",en. Zeitsch ri f, für I'olitik",i m ,mchaft 9 (1 999), 479-498, 4&' 11.; 
Hard,!Ncgri. Empi re (F n. 16). 

'9 Siehe 7U dei' hier ge rne;nl"n Form der Erinnerung unten bei 11. :.1. 

'0 Hobe. !)<r olf"lle Veria~su ngsSl.1.t ,-wischen Souver.ini,' , und In'erd.pendenz, Berlin 1998; ders .• Der 
kooperationsolltnc VlTi,assungsSlaJt (Fn. T S); Di Fabio, Dos Recht olfener S,o"en (Fn. 7). 

~I Hobt, Dcroflcne Ver{,ssungsSIJ., (Fn.lo); Di Fahio. Da, Rech. off" ner Staaten (Fn. 7); Mallhias RuffcT1, 
Zus(~ndigkl:'iLssrC'n l.e ll intcrn.lllona! (! r ()rgnnisationen 1m In st ittHiondlen R;l.hmcJ'\ der internltiOluten 
Gemei nschaft. AVf/... J8 (!ooc), 1~9-16g, 1191.; jüng , un'~r dem S,ichwoT1 d"r .leg~lisitrung" der 
intema,ionalen Ordnung: Judilh GoldsteinlMi lcs K"hlcr!Robert O. Koohanel Annc-M:U'ie Slaughtcr, 
[ntrQduction: Leg.liz.tion ,nd World Poli,ics. in: In,e,n'lional Organ;zat ion (10) 54 (lccoi. J8j-l99. 

11 Vgl. Ru{fe,~ . Zuständigkei",gren7.cn (Fn . .0).1)0 ; siche .ber luch \'. Bogd.ndy. E.,ne Ordnung für d"s 
GArr. RiW '99', 15-61 . 55, Jer enosprechend Vom GATT '947,1, ,intm der komple""'t,n in'CTMtio­
nalen Venl'":lgc spricht, der sich du rc h eine 'e'trenle UnüberSichtlichke it .. , ,, "szcichnt. 

1} Roism,n, J)cs i gl1 i n~ and Ma"aging (Fn. T 5); Christi ne Chink in. A Cri,iquc of the PubliclPriv,u Dimen­
sion, E.JIL 10(1999), j87-395 : Amr A. Shahkany. Arbitration "nd the Third World: A Pl ca (or Re,wssing 
Bias Und"r Ihe Spec,cr of Neolibcr.li'nl. Ha"'~rd Inlernati"nal 1.0", Journ .l1 4' ('0001 . 4'9-~6~. 

'4 Vgl. hier7.u R"inh,rt Kosell cck. ß cg.riffsge.chichrc und $o?:i,lge.schiehtc, in, Vcrgang,·ne Zukun!t, Fr:lnk· 
furt '979. 107-1'9. 'oS, .Ohne gClll"insamc Begriffe gibt cs kein. Gesdlschaf" vor ,ll e.m keine poli,i«.he 
Handlungscinhci1. o

( Vgl. Wt.:'ilcr dcrso l iEr(:thrungsr:lU111( und ~Erwartungshorizont~ - 7.wci histori sche 

Kategorien, in: R. Kosellcck. Verg"ngtne Zukunft. )4!r3iS ; Rudoll Wielhöh"r. M.lni, li s;trungen und 
Prozcdur"lisicrungen \"on Recht. Ms .. r-Iorcnl T9S1; aul englisch in: G umhcr Telluner ("d.). DilemmM o! 
1.-"-", in the Weil",<, .5t~te. Berlin/ Nc", York '986, 1>1-'49: Yoscf H.him Ycrush.lmi. Zakbo" Jcu'i," 
History "nd J~.1)is;' Mi·mor)". Statlle/London , 98,; >-ur Bedeutung von Lcrnerf,hrungcn mi, den Begrifl en 
Sta." Gesellschaf, und Venrag '"gI. Zumballsen. Ordnungsmu>ta im.modernen Wohl!>h"""" •• (Fn. ,!). 

49 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-47 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:40:34. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-47


JO mit dem Nationalstaat, mit alten und neuen Kriegen (Mary Kaldor), dem Zusam­
menbruch der scaacswirtSchafdich ausgerichteten politischen Systeme und der sich 
entfaltenden "neuen Wclt-wirtschaft .. Gewinn schöpfen kann. Dafür muß politische 
Sprache hinterfragt und gleichsam begleitend neu entwickelt werden.'1 Den Lernt'r­

fahrungen im Schalten des Nationalstaates in seiner Erscheinung als Rcchts-, Wohl­
fahrts- und Sozialstaat, :tls Umwelt-, Pr:iventions- oder Supervisionsstaat kommt also 
weiterhin eine wichlige Rolle zu, bilden doch diese Scaats- und damie noewendiger­
weise verbundenen GesellschaflseTfahrungen das Dach, unter dem politische Steue­
rung und gese!lscha{ [I iche Se I bsrregul ierung bis heute erprobe werden. ,6 Daher kann 

es auch nicht um eine Ablösung und Verabschiedung dieser Staatskonzeptionen 
gehen, sondern um ihre angemessene Befragung und Rekonscruktion für das Projekt 
einer sich selbst generierenden politischen Ordnung.'7 

ll. Herkunft und Zukunft des Völkerrechts 

1. Zum Rechtsgcbicc des Völkerrechts - Grundlagen und Rechesquellen 

,SI.:HC sovcreigmy is not whnL j$ used to be.«" 

Die ersce Frage ist die nach dem Gelrungsgrund.lm Völkerrecht stellt sich diese Frage 
genauso wie in allen anderen Rechrsordnungen.'9 Wie im Rahmen einer national­
staatlichen, auf Verfassungsgrundlage beruhenden Rechrsordnung führt die Frage 

nach dem Geltungsgrund des Völkerrechts direkt auf die Besonderheiten der hier 
einschlägigen Rechtsquellen)O Ausschlaggebend für das Recht des Nationalstaates ist 
das Prinzip der Normenhierarchie und die sich hieraus ergebende Ableirung der 
rangniedrigeren Vorschrift schließlich aus der Verfassung selbst. Fraglich ist dann 

aber für das Völkerrecht, ob und gegebenenfalls wo dieses Modell eine Emsprcchung 

findet. Die Frage scheint einfach zu beantworten zu sein: Eine zemcale Regulierungs-

's Ent'prcchend ve rwei sen einige Autorcn o,it Recht .uf die ß.d~Ulung der Bes, jon mu ng. Kennzeichnung 
und Kon2.fplU,lisierung von - In ti tutionen.: .-gl. Pcter Bchrens, Rechtliche $trulclUren cl., Weltwirt­
schaft aus konstitutionenökonomischer Perspektive. J3hrbueh fü r Neue ['olitisch. Okonomie. Band t8. 
9-;9, tl; de,", .. Wdtwirtsch.ftsverfassung. Jnh rbuch für Neue Poli,ische Ökonomie. B.nd '9 (1000); 
E,han B. Kap~tetn. Win",>r, .>nd LOSI'CS in the Gl o l,,] honomy, In,erna,ion,1 Organi7 .• lion (10) \~ 
(1000), 1l9-)g~, )61. 

16 Fr.ln7. Xavcr Kaulm,nn, Tow,rds l ,hcory of the welf,," SlOtc, in: European Revicw 8 (1000), 29'-, ", 
'?J Ir.; Fritz W. Sch,rpl. The vi ab ili,y 01 vi advonccd \VcHore st.,e, in ,he in,crnalion.1 N:onomy. 
Vulnc ... bili,,,, ,nd options, Eu,op~n n Rc\·iew S () ooo). 399-4'5, )99 H. 

17 Die Entgrenw~g betrifft winsch.hliche ["O>.ißt ,bcrl'o wie kuhurclk und pulil1schc flkli vidtlcn. Neue 
Akteure Ire!<n hervor, und die Schwierigkeiten ihrer Integrati iln in da, bestehende inte rnation,le pali . 
tische System ,ind lür un, bereits in ih,em N.men .Is ~non govcmonelll.1 organi, .. ion< (NGOs) 
cmlulrcn: siehe Simm.JPoulus, .Internatlo"al Community" (Fn.II). '7" .Doe~s ,he prooninencc 01 
NGO. " rccent world conler."c<. not evidenee ehe bdin~ legitim.ey of Ihe. ."'HC system?.V!;1. ~Udl 
Luhn,.nn. Wcl,gcscllschaft (F n. '0). 6; s. auch Aloys Pri nllJ-l.nno Beel<. Politische Ökonomie der 
Globalisitrung, Aus Politik und Zejtgeschichle B 2J!99 ('999), ,1-16 • • 6: .Di< Autor.n popul:;rwissen­
"h,ltlieh geschriebener ßitcher ,um Thema Globalisierung bedienen die Wünsche der Poli,iker und der 
\Viihl" nach einer einlachen. leicht lesb"en A".lyst dies<"< Phänomens - in, Sinne der jeweiligen 
pohuschen IdeologIe. Eine komplexe Welt mit verwirrenden, teils "',dcrspruchlicnen Ph,nomc))cn 
wird aul DCllheh.blonen redu<ien und crl,ubt es de m Leser, sein \X1eltbild wieder w schl ießen." 

18 Philip Alston, The Myopi, 01 lhc H,ndm.idcns: International wwyc r> ,nd Globalization. EJ IL 8 (19971, 

HS-448,4JS· 
19 Aul dieser Überlegung basien a~ch dns bemerkenswcnc Buch \'00 AllOll, Eunom.ia ern. I). 

JO Doeh,in!;, Vö lkerrecht (Fn.s), }; KON,oncn, N,''''' Inccrnarion,1 bw (Fn. 4), t H.; Joseph H . li . Weiler! 
Andre:\.< L. ['.ulus, Thc $trucmre of Ch.nge in Internntlon.1 L,w or 15 there, H,cr.1rchy of Norms in 
International Law? EJIL S ('997), 545-56S: M.n,i Koskcnniemi. Hicr"rchy in Inlem~tion>1 La", : A 
Scarch, EJ1L S (1997). S66-S81. 
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instanz ist ebenso wenig vorhanden wie eine internationale Verfassung.!' Die hierzu 
angeborene Ahernative, die auf den Grundsatz von pacta sunl servanda und damir auf 
eine sich immer wieder durch Venräge legitimierende internationale Ordnung ver­
weist, führt wieder zurück auf das Grundproblcm jeder staatlichen Rechtsordnung­
jedenfalls jeder freiheitlichen. Der Gesellschaftsvertrag scheint den Gesellschafrsver­
trag immer schon vorauszusetzen, und wo die Verfassung als formeller Rechtsgrund 
wegfällt, suche die materielle Legitimation notwendigerweise nach einem anderen 
Anker. Einzig verbindlich isr demn2ch die Eifahmng des Völkerre-chrs selbst. In 
erster Linie verantwortlich hierfür scheint die Heterogenität der völkerrechtlichen 
Ordnung zu sein. Sratt zwischen den Polen einer Kulrur- beziehungsweise Staatsna­
Iion gefangen zu sein und von hier aber auch symbolische Impulse empfangen zu 
können, beziehrdas System der internationalen Staatenweh seine Ordnungsmet3pher 
allein aus seiner Encstehungsgeschichre und den politischen Perspektiven der Weiter­
entwicklung. » Die Empirie ausdifferenzierter Venragswerke von aufeinander Bezug 
nehmenden und miteinander verschachtelten multilateralen Vereinbarungen - "Ver­
handlungssysteme«H - trbringt den prima-facie-Nachweis eines rechtsgültig aner­
kannten Rechtskörpers.j

' Betrachtet man diese Politikerzeugung im Lichte einer 
demokratischen Rechts- und Verfahrenstheorie, erzeugen die sichcbar gewordenen 
Legirimationsdefizice einen beträchtlichen BegriindungsdruckH Aufgrund der un­
terschiedlichen politischen Qualitiit der beteiligten Akteure finden diese Verhand­
lungen in einem komplexen Mehrebenensystem statl, welches einerseits Koordina­
tionsmöglichkeiten divergenter Interessen schafft, andererseits eine durchgehende 
Legitimationskette zwischen Souverän und Entscheidung nicht erkennen läßt. j6 Aus 
der Sicht des Einzelnen mag daher die zunehmende transna.cionale Kooperation nicht 
als ein Zuwachs von Mitwirkungsrechten erscheinen.l7 
Gepr~gt ist das Völkerrecht in erster Linie von der flirrenden Realira[ der Polirik, 
ihrer Ge1tungsansprüche und der historisch vorbelasteten Komplexität der interna­

tionalen Beziehungen. die deutlichen Ausdruck etwa in den Vetopraktiken im Sicher­
heitsrat findet, während für das Europarechr nur an den Gipfel in Nizza erinnen 
werden muß. Es kann also nicht erwanet werden, die Frage nach dem Gehungsgrund 
durch das Auffinden einer streng gegliederten Rechtsordnung zu beantworten. Viel­
mehr scheinen die teils nebeneinander existierenden. teils ineinandergreifenden »go­
vernance~-Modelle nach einer weniger eindeutigen Kennzcichnung eines Grundes 
und einer bestimmcen Ableitbarkeit zu verlangen. Gleichzeitig bringt die andauernde 
Ausdifferenzierung unterschiedlicher Regime inrernationalen HandelnsJ8 eine Ver-

J J Korhonm. Ncw Inttrnl,ion,1 L"", (Fn. 4); anders: Bord<> F,<.;bt nder. Thc Umlcd No,ion, Chaner os 
Cons!i 'UI,on of ,he lntern.rioml Communiry, in: ColumbiaJournal of Transnarion,J Law 36 (r 998), \!:t-
619; offen: Dupuy. Jnrt-m.tional Law (Fn. Il), '79: ,,,consrilUlion.l.id dow" by rh e charter •. 

Jl Jürgcn Haberm>.s, Kan'5 Idee des Ewigen ['mdens - am dem hisrorischen Abstand vOn looJahrc ll, KJ .8 
(1995), ~9)-) '9; der!., Die p~lnalionale Konstdl.uion und die Zukunfr der Dcmokrat ie, in: dcrs .. Die 
posrn.,ion,lc KOl1"ellarion, Ff:lnHurt 1998. 91-r69: ders .. Ocr Europaische N~riooalSl 3at unter dem 
Druek der Glob.li,;crung, in: Blätter (ür deursche und internationale Pol irik, ~15-H6; Weiler/Paulus, 
5tructurc of Change (Fn. )0); Ocrer. [nrernar;oMle Org",,;,arion (Fn.9), " J fr. 

J) Jurgen Hoffrn.lnn, Ambiva lenzen Je< Glob.l; sicrungspro7.csscs. Chancen und Risiken der Glob.lisit­
rung. in: Aus Polit ik und Zeitgeschichtc B 2)/99 (1999). j-Io. 

)4 Siehe Luhmann, Wcltgesellschafl (Fn. 10), 7: . Nielll zulc"t ist eine auf Weltfrieden benlhend. d urch­
gehende VcI·kehrSlivil is~,.ion ,ntsunden. in der sich cin urban <rLOgont'r Mcns~h gleich welchtr Pro­
venienz 1..ur(·chtfindcl. .... 

H Habtrtn.s, Der Europäisc he Nati onal<lu! (Fn. p). 428: Reisman, Dosign;n g and ManJging (Fn. '\),4' >. 
)6 Vg). zur [ igcnut der Vcrh""dlungssysltlI\e der EU besonders Christian Joerges, .Good Go,"tn). ncc< 

Through Comi.ology? in: Chr;srian Joerges/ElI cn Vos (cds.), EU Commiuees: Soc;.1 R('gulatio", L.\v 
md Poli,ies, Oxford-Portl.nd 1999. J' J-JJS, 

37 R"ism.n, Designing .nd M.oagi';g (Fn. '5), 41>· 
)S Siehe et"'·, Slephcn D. Kra,ner (od.), JnI"rn.tiQn~1 Regime" lth><a1London '98, ; Andr • ., H ... encle\'er/ 

Pe,er Ml)'erNolker Rinbcrgcr. Theori .. of 1",ern.rioo.,1 Regimes. C.mbridgc '997' 

JI 
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52 dlchcung der t<.echtsctzung (~LcgahZatlOn«) mir sich, die nicht nur die Waage mehr in 
Richtung des Kooperationsrechts ausschlagen läßr, sondern auf diesem Wege auch 
Grundlagen einer konstitutionellen Verreehrlichung befördert.!9 

2. Die Antiquiertheit des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung? 

"Thc most basic quest ion confronting a ny student o( international law is 
cerrainly, what is internationallaw?'o 

Eine entsprechende Wirkung für die Schaffung einer am Parrizipationsprinzip orien­
tierren Rechtswirklichkeit hat auch die wachsende Bedeutung der NGOs.<' Zwar 
wird durch das deurliche Vordringen nicht-staatlicher Akteure im völkerrechtlichen 
Prozeß die Notwenigkeit einer erweiterten und sensibleren Selbstbeschreibung des 
Völkerrechts und ganz allgemein im Recht der internationalen Beziehungen erkenn­
bar:' Die Unmöglichkeit, zu abschließenden Typisierungen für die in den interna­
cionalcn und globalen öffentlichen Raum vordringenden NGOs zu gelangen, mag 
hinreichend deutlich machen, daß hier wertvolle Chancen einer Mobilisierung gesell­
schaftlicher Teilwirklichkeiten, Inceressenlagen, Bctroffenheireo und Bedürfnisse 
lagern. Aber es sind nicht allein diese Akreure, die auf die Bühne des Völkerrechts 
drängen und damit das Völkerrechr unter Anpassungsdruck setzen. 
Schon lange stellen Regionalkonflikte mit kulrureJlen, ethnischen, politischen, reli­
giösen, nichr zuletzt auch politischen Hintergründen<) für das klassische, staatszen­
rrierte Völkerrecht eine substancielle Herausforderung dar<', und es lst fraglich, wie 
ein angemessener Begriffsrahmen für die Abbildung dieser Phänomene gefunden 
werden kann. H Kluge Beoach(er sprechen VOll der Veränderung der Staatenweft hin 
zur Gesell5chaftswelr' beziehungsweise einer Wellgesellschnft,~7 wobei weiterhin 
gekLirr werden muß, ob damit das Ende des Staates auf der internationalen Bühne 

)9 VgJ. G oldSI"in/Kahler/KcohondS bughtcr, Introdu ction: Legalization Jnd World Politi" (Fn. LI); MJrtin 
, ·," eshci m. Von der V(' r h~ndlung,diplom ati c " ur in'crn . tionalen \V,rtschJlt:sordnun~: Zur Entwicklung 
cl ,'. in.ernation.I,·n \Xr,rtsd,~I"rcchts. Jahrbuch für Neue Poli,ische Ökonomie, Band '9 (lOoo). 48-76. 

40 t!erculcs Booyscn, Js I" ,ent-ati onal L, w R('linquishing itS Exclusivcly Public J..,w Nature'. Tuls. Journ,1 
0 1 C "mp tl ' J U\'(" ""d Internali" n. l Law 4 ( '9,971., Ll'}-LJ', LI9. 

4' H olfmann, Ambivalcn~~n d es G lob.lisicrungspro",,'ssö (Fn. >3), 10: - erSlaunlich du,.chs c 'wn gs l~ hig" ; 
Gunth • .- Teubner. Privltrogi me.s: N eo,SpOJllOnes Recht und du~le S02. i~lvcrf"~lJng. n in der Weltgeseil­
schalt?, in: Dieter Simon/ MJnfrcd Weis< (Hrsg.), Zur Autonomie des Individ uums. Li ber Amieorum 
Spiros Simili s, Baden-B"d"n lGOO, 4J7-4\} , 447' -cn'3unliche[nJ Erlolge ... "'. 

4' JüngSt und mit %,tl,lrc ic!'eJ] , '"chw ci sen T~ !1j " A. Börzel. Private AClors on the Ri<e? The RoJ. 01 Non­
St" e Aetors in Compl i""ee with Interna,io nal lmtilulion" Preprints aus der Max·Planck-ProjektgJ"Uppc 
Rech, der Gcmc,illSc haftsgütc.r. Bonn 1000/14. 

~J Elw" Armenien zu An(ang des J.\hrh\JTld~rls. Indon«ien, Kongo, Bi .,(,. wi e :luch berel" Ru. nda und 
Burundi t!l d~n 60cr Jah ren, Lib ;inon~ Sri Lankil, K"sch rni r\ VitB1iHll . Afgharl rSI:ln\ Äthiüpitn. Sudan\ Ir<l il 
llnd Irak sowie ci lle Rcih,c siid- und miuc h n,erika nischcr Staaten in den 70er und 80er Jahren. Ase rbaid· 
schan. Ju g()sl~wicn oder Lih (" ri~ und Sierl"'l Leone in den 90e, Jahn:I1. 

44 Sie he h ier~u die Bei'r:;gc in: David A. L~kc/Oonald S. RO lhschild (cds.), The International Sprc.d 01 
Ethnic Con (1 iet. [.c.~r, Diifusion .nd Esoh, ion, l'rince w n, N.). ' 9 98,3\-60. Auf dcr Voltvc""mmltmg 
der Vereinten Nationen in Ne'" York im September 2000 wurde von den stii ndigen M itglic-J ern d es 
Weltsic nerhrits n tes eine Neudcfinition des Gremium! wie au ch d.r Org.l1i satio n vorgeschlagen, ,nge· 
st()ßen durch ei ne An.lyse dff ne\Jen Qu~lit:il dcr H crau <fo rderungen 'n das Vö lkerrechl, insbeso ndere 
dH Ausweitung region;tler !\.ollnikte; s'che d,·" Bericht unter ht(p:/I ,,",v\V.I\Ylirncs. comhoo%9/08! 
"'orlclJoSN AT! .htm!. 

~) Er ns t-OItO Czcmpi cl. t<;: lugc Mac ht . A ußenp() liti k fUr d" lt.jJhrhun oert, M u nehon 1999, '7: . An a llen 
her kö mmlieh"n Sta nda rd s ge meSSen. befinde, sich die Welt seil 1989/90 im " rieden ... 

46 Allo" , Enomi. (F n. I); ders., TlwConctpt ollnternali on.t La"'. EJl t 10(1999).11-10; Czempicl, Kluge 
M Jcht (Fn. 4 j). 

47 Münch, Gloh,lc Dyn.ntik (Fn. 10); Luhm.o,., \'l/dlgeselischJft (Fn. 10); clers .. Der SIl>l de< poli .. "h,·n 
System, ("fon. 10). 
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gemeine sein 5011.48 Wie noch weiter auszuführen ist. kann ein angemessenes Ver­
ständnis von der Rolle des Staates in einer globalisienen Welt nur gewonnen werden. 
wenn die Rolle des Staates an sich. einer kritischen Analyse unterzogen wird. Das 
heißt, daß die seit einiger Zeit auf nat;onalstaadicher Ebene geführren Diskussionen 
über die Zukunft des Sozial- und Wohlfahrtsstaates und grundsätzlich über das 
Verhältnis zwischen staatlicher Steuerung und gesellschafdicher Selbscregulierung 
zur Kenntnis genommen werden müssen,49 
Als Zwischen bilanz ist feslzuh"lten: Macht veriinderr ihr Gesicht und kann effektiv 
nur mit Hilfe einer lernfähigen Semantik beschrieben und enn.ifferr werden, die 
gleichsam der praktischen politischen Anschauung entnommen werden muß.Je Dabei 
ist anwnehmen, daß es zwischen dem verstärkten Auftreten von Nicht-Regierungs­
organisationen und dem gewachsenen intcrnalionalen Bewußtsein in bezug auf 
Regionalkonflikte einen Zusammenhang gibt. Das »spreading of ethnic conflict ull 

wird begleitet von einem "sprcading of public inlerest .. und. wichtiger gar, einer Sorge 
(»concern u ) über kriegerische Auseinandersetzungen und andere Menschenrechts­
verletzungen. In den Mittelpunkt ruckt hier »the emerging right tO democratic 
governance« als Maßs~b globaler Krisenpolitik .p Mobilisiert und transponiere 
durch die in den NGOs, in der Presse und anderen Meinungsträgern entstehende 
weltweice öffendiche Meinung kommt es zur immer weiteren Verbreitung lokaler 
Informationen. Daten und Fakten und damit zu einer Beleuchtung und Aufwerrung 
von Kontexten und Einzelschicksalen. Wie aber verhält sich diese entsprechend 
humanistische Universalisierung - Stichwort: Menschenwürde!l - zu einer nicht 
von der Hand zu weisenden, in ihrer Intensität gestiegenen regionalen Brutalität 
ethnischer Konflikte? Eine »gestiegene Aufmerksamkeit« für Menschenrechtsverlet­
zungen, eine spezifische, sich weltweit durchsetzende »Empfindlichkeit«P ist nicht 
zu leugnen J!. und auf dieser Grundlage rechtfertigen sich auch die Erscheinungen 
»humanitärer Interventionen«J6 wie im Falle des KOSOVO.1 7 Die weltweite Skanda­

lisierung (des Rechtsverstoßes) bringt die Berechtigung zum Eingriff erst hervor. ls 

48 D.(l dies "'eder Ziel noch Bdund sein bnn. dnu xu,rdfcnd BOr7.cI, Pri,·.,c AClo" (Fn.42) 
49 Vgl. hierzu Schm,dr-Preuß. Venvalmng und Verw.,hungsrech' (I'n. 7); Ci Fabio(Fn. 7); Trutc, Vorw,d nmg 

und Verw~ltullgsrcclll (Fn. S); vg l. hierzu Zu mb.nsen, OrdnuOlß, muSler im modemen Wohlfahrl SSl ~,t 
(1'0., ,). 

10 Vgl. C~c ll\picl. Die neue Weh d.r Supermäc hte, in: Aus Politik und Zci tge~chichte B )6191 (199J), 34-19; 
ders.", Kluge M'ch, (Fn . ~s); Hobe, Der kooper.\l jonsoflcne Verfassllngssl:lor (I'n. ,8): dc~., Ocr offene 
Verfassu ngssL:l.t (Fn. '0), 

I' l3kcfRothschild, Th" IlIIemorional Sprcld of Ethnic Con/l in (Fn. 44), Ulrich Mcnzcl, G lobalisiuong 
"crsus frlgtncntierung. frankfurt 1998, 4\ ((, 

II Hobe, Die Zukunft des Völk",re, h" im ZcilJher der Globalisierung. AVR 37 ('999). 1\)-.1.81, li4. 
SJ Hobe, Zukunf, des Völkerrcchts (Fn. 51). ,68; AI,ton, Myopi~ of the Ha"dmaidcns (rn. 18), 446. 
54 Luhman n. Das R"cht der Gcsel l<ch:tft. Frlnkfu n '9?J, 574, 580. 
I S Abi-S'\4b, Whirhcr the International Community (Fn·4). 261: > Thc in'ernltional protoction of human 

righl.$ ;s Ihe grelrest eonqueSl of po.<l-wor illlcrn. tion. l Jaw ... " 
S6 Dlvid Kenntdy, Il1Icrnational Leg:" Strucrurcs, Badtn· Baden 1987. !18 : .Although rhe l.w of Wal 

suggcSlS an internation,l bulwork agai nSI force, its cXCCptiOllS (for self·defencc or hu mani ,.,.;," in,erven­
tion) h,rne<. Ih.t bulw"rk !O Ihe SI>tC '" arbiter of violenet·. As , ... su l ••. rhe hw of "'"r "o>res ,he 
impression of international autnority by trAnsforming rh:\t ;\spir.ttion iJ\fo archi l('ClU r.al dtpcndenc<.' upon 
thc state. This transformation siwales Ihe hw 01 force in a field 01 violence . T he outlawry of w.,r •. ,her ,n, is 
different from io:s ba"ishmCnl - "iokncc muse cntu thc la'" tO bc excluded. But onee pcrmillcd into Ihe 
r ramework 01 rationality. lo rce becomcs " conli"" . JI y thrcl(cn ing prescnec wh ich mu't bc dd,ned .nd 
rcgulalcd. Henee Ihe el abo",,<: \'ocahul"ry 01 force prc$cn ,ed by th c internatiolt>llaw of wor, • ,,·torSlon ·. 
rcprisal«, )\hllman i t ~ri\\n illlervcnrion., JOjll'Il\cd inttr\'cm ic}n lO prOleC I lndlvidua)s«, »civii \\'7{T.w :lnu so 
forth.~ 

~7 Siehe zum Problem sogcn:\nnr~r hum2nitärc:r rntcTVcnllöncn dLC N:1chwci~C' in Fn. l und jüngst W.lli:tm 
Richord Smyscr. The Lcssons 01 Kosovo of Humani,,,rian Action, November, 999 (http://www.Jcurschc­
kullur- inlcrmlioMI .de/w/usasmy.h,m). 

sS Tcubner. Priv.ercgimc$ (Fn. 4'), 44) f. 
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}4 2. J Risiko und Erinnerung 

Bei der Suche nach einem geeigneten Begriffsinstrumentarium zur Thematisierung 
des Verhältnisses des Völkerrechts zu seiner Zukunft, aber auch zu seiner Vergangen­
heit, bnn es also nicht um die unmittelbare Fortsetzung staats- und völkerrechdicher 
Konzeptarbeit und die Verwendung traditioneller Begriffe von Staat und Gesellschaft 
gehen. Vielmehr scheint die Thematisierung dieses Verhältnisses nur möglich durch 
die Verwendung von Begriffen. die eine Zeitbindung von Entwicklungsproblemen 
und Chancen vor dem Hintergrund VOll Vorprägungen und Vorbesrimmtheiten er­
laube.n. So stellen die oben genannten Herausforderungen an das Völkerrecht Frage­
stellungen dar, die auf eine ganz besondere NaTUr der Problemverarbeitung ver­
weisen, nämlich auf ihre Thematisierung im Rahmen von Risikodiskursen. Die 
Kategorie des Risikos zielt hierbei auf die Zeitgebundenheir von Problembeschrei­
bungen und -analysen sowie der im Anschluß daran getroffenen Entscheidungen.!? 

Risiko ruckt die Unmöglichkeit ins Blickfeld, ~heute« etwas Verbindliches über die 
-morgigen« Folgen dcr jetzt getroffenen Entscheidung sagen zu können. Das zu­
nächst offene Spektrum an z.ukünftigen Möglichkeiten wird durch in der Gegenwart 
vorgenommene Dispositionen eingegrenzt. Insofern betreffen Risikodiskurse die Art 
und Weise, wie Zukunftserwartungen, Einschätzungen und Hoffnungen formuliere 
und abgesichert werden.6o Der Begriff des Risikos ermöglicht somit, gegenwärcige 
Entscheidungen zu ihren nicht absehbaren A.uswirkungen ins Verhältnis zu setzen:' 
weil sich mit ihm Aussagen über die Unmöglichkeit einer vollständigen Folgelllb­
schäezung einerseits und die Notwendigkeit einer politischen Entscheidung anderer­
seits machen lassen. Dies ist gerade vor dem Hinrergrund des Leerlaufens eines 
politischen Systems im Verhältnis zu einer sich ausdiffenzierenden Gesellschaft 
dringend erforderlich.6

' Freilich enthält der Begriff des Risikos per se keine konkrere 

Handluogsanleitung. Der Risikobegriff und die mir seiner Hilfe vorgenommene 

Reformulierung von Entscheidungsproblemen in Risikodiskursen können Jediglich 
eine Exposirion der Unsicherheitssituation ermöglichen. Innerhalb eines Risikodis­
kurses werden jedoch unterschwellige Erwartungen ebenso transparent 'Ivie nichl 
ausgesprocl\cne oder nicht als solche verstandene vermeintliche • Handlungs­
zwänge«. So gesehen kommt den Risikodiskursen in erster Linie die Aufgabe der 
Sclbsevergewisserung der Beteiligten zu. 
Die konzcptuclle Nahe zu solchen Ansärzen, die die Kategorie der Erinnerung in den 
Mittelpunkt stellen, dürfte offensichtlich sein.(·) Währ<:nd diese ihren Schwerpunkt in 

S9 Rainer Wolf, Zur Antiqui"nhoil des Redlls in der R,sil<Ogcselisch.1ft. Leviarh,n 1987.1 17-;9 '; Je"., Die 
Risiken des Ri~ ikorcchlS , in: Alfo ns Bora (Hrsg.), Rcchlj,ch~s RislkomJnJgemem. Form. Funktion und 
Leismngs f'higkeil des ReC"hts in der Risikogc ·d lschafl. ßcrlin 1999, 65- 91; reI m (-I,lIer, Probleme 
rrolcdu r, lcr Risikoregulicru ng, in: Bora (Hrsg.), Rechtliches Ri siko mJnage mCll t, '9-.j c; Klaus Pet er 
J.pp. Ris ikorcilexion - Beob"chtu ng der G esdlscll1f, im Recht, in' Bo r~ (Hr<g.), Rechtliches Risikoll1 l ' 
n.tgemcrll. 239- 15S; LuIHlt.l l1n. So>.iologie des Risikos. BcrlinlNew York J991; Arno Schcr~herg, Risiko 
als Rcch lsprobkm. Vcrw Areh. 84 Ir 99 J ), 404-P}; Gcrd Winter, Das Recht der Ri ,i kogcsc llsch.ft, KJ J 1 

(1998), 518-pS. zur Risikoh' gc der Gl ob.tl isic.rung. cbd., p6 Ir. 
6e. YgL hierIu besonders Reinh.rt Koscllcck. Vergangen( Zukunh der {ruhen N<uz.eil, in: Hans Barionl 

Ems.-WolfgAng ß&km(örde/Ernst FOI"S.hofflWcrncr \,'eber (H'sg.), Epirrhosis. Festschrift iür Clfl 
Schmill zum 70. GebUr1Slag, Be"] in 1968. B,nd 1. S49--s66 (h"T 7iti,,, n.eh : R. !<.osclleck, Vcrgang e,,,· 
Zuklm{t , Frnnkfurt, 1979, t7-}7). 

6, Lultmann, Soziologj,· des RisiK OS (Fn.5?) . 
6~ Tob i ... Dürr/Fr,ln7. W.It", Die Heim,dosigke it der M.cht. Wie die Po litik in DeulSehbnd ihren Boden 

"",Iur, Bnl;n 2000. , , H.; Dan \Xliels<h. frei I,,;. und Funk.;on. Zur T heori e und G<'$chichtc des Rech" der 
Wimch.{tsgcsc ll sch~h . Diss. Fran kfurt 1999. E inlcilung . 

6j Vgl. hierzu Mauri« Halbwachs, b memoire eolleet;vc ( '9So), Editi on eritique. P"i, 1997; Yerush,lml. 
Zakhor (Fn. q};dcrs ., Ein Feld in Anntnt , Bcrlil1 199j: P"rick H . Huuon. Htstory 1.5 .ln Art o( Memory, 
I-bnoveri London '993; Avish,, ; Margal it, Gedenken. Vergessen, Vergeben, in: G .. ry Smith/A,·"hJi M>r­
gllil (Hrsg.). Amnestie od,·,. D ie Politik der F.,·innnung. Fp>.nklun '997. 192-20j; J~n AS.,m,nn. Dos 
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der Wiederholung, in der Nacherzählung, Nachstellung und Rekonstruktion von 
Vergangenem mit dem Ziel haben, auf diese Weise gegenwärtige Einschätzungen in 
ihrer gleichzeitigen Bindung an "Gestern. und ~Morgena zu hinterfragen6

" scheinen 
Risikodiskurse auf den ersten Blick insofern »anspruchsloser« zu sein, als sie eher auf 
die Erfahrbarkeit einer alle jetzt Beteiligten betreffenden Problemsiruation gerichtet 
sind. Der Unterschied zwischen Erinnerungs- und Risikodiskursen wird jedoch in 

dem Maße kleiner, in dem der Begriff des Risikos weiter entfalter und ihm die nach 
zwei Seiten offene Zeitkomponente zugesprochen wird. Die Grundannahme lautet 
demnacn, daß auch die in die Zukunfr gerichteten Einschätzungen, Charakterisie­
rungen und Abwägungen ~uf in der Vergangenheit liegenden Erfahrungen beruhen. 
Ihre Verbalisierung innerhalb eines Entscneidungsprozesses eröffnet ein Verständnis 
für den immer schon maßgeblichen Prozeßcharakter gemeinsamer Bemühungen um 
Konsens und Enrscheidungsfindung. 
Risiko- und Erinnerungsdiskurse stellen damit einel} angemessenen semantischen 

Rahmen für die Darstellung und Thematisierung der bereits angedeuteten und 
weiteren Herausforderungen des Völkerrechts zur Verfügung. Zu diesen gehören 
die Prozeße, die mit dem Begriff der Globalisierung benannt werden. Daß es so etwas 
wie Globalisierung überhaupt gibt, wird gemeinhin vor dem Hinrergrund angenom­
men, bestimmte Veränderungen im politischen Sclbsrverständnis von Nationalstaa­
ten, in der Funktionsweise des politischen Systems in seinem Auftreten nach außen, 
hinsichtlich neuer Dimensionen des Wirtschaftssystems sowie eines irgendwie statt­
findenden Bewußrseinswandels in Richtung der Wahrnehmung einer -kleineren 
Welt« verlangten nach einer Besehreibllngsformel jenseirs von Internationaliräl 
und Zwischenstaatlichkeit.6l Dabei wird der GlobalisierungsbegriH in nahezu allen 
Facetten verwende(66, und die Zahl der als Beispiele radikaler Umwälzungen gekenn­

zeichneten Phänomene scheint sich schnell zu vergrößern. So wird von der " rech­
nologiegestützten Entfesselung der Kräfte des Wcltmarktes~ gesprochen und von der 
"ökonomischen Herausforderung des $(a:l.(cs",.67 Die sogenannte »Neue Ökonomie .. 

verlangt nach komplexen Formen politischer Inrervention, Begleitung und Super­
vision, und wie wir wissen gilt dies nichr nur untcr Bedingungen der Globalisierung.6s 

Die lnformations- und Wisscnsgesellschafl verliert ihre noch nicht ei.'mal in den 

Ansa;tzen bestimmten Grenzen durch das Internet und Stellt unsere staats- und 

kllitureile Gc-dac!llm,. Schrifr, Erinncru ng und polilische ldmlit't in frühm Hochkulturen. Munchcn 
'999; Zumb.nsen , O" d llul1gs mus"' " (Fn. , 2). 

64 Vgl. hi cr?u auch ZumboflScn. Spicgtlullgen Von . 5t"-,\ und Gesdlscft~ft " (F~. J 7). 
6j Octcr.lmcrnot ionale Org.1nisation (Fn. 9); '"gI. jÜI1gst F,recd 7~,k~ri a, Glob al '7..lll0n Gro"" Up "nd GelS 

Politie.l. Thc New York lime, vom .. I. t 1 . 1000, der einen entscheide nd.n Rikksehbg für die vornehm­
lich ökonomische Int erpretat ion der G lol>alisicrung in dem Bcdeutungswwach, crkennt, de" die Poli\ik 
gerade vor dem Hint ergrund dcs Scheiterns von IMF lind Wtltb.lllk in Asi en . rjoh,,: 11llp:l/ w ww.nyti· 
m·" .eomh oooft J / 3 l /opinion/ 3' ZA K A.html. 

66 Mari.nnt ßeishcim/ Gregor Walter .• Global isierung- - Kindcrk ... nkheile n eines Kon~e)l!S, in: Zcitschrifl 
für Internati<Mlc Beziehungen 4 ('997), tj 3- , 80; licnning Klodt, Glo balisierung: Phii nomm lind 
em pirische Rel,,'·.nl., J ahrbuch für Neue Politische Öko nomie ' 7 ('998). 7- }6, 8; MÜIl, h. Globole 
Dynamik (fn. '0); Ernst-Wolfgang Böekenförde, Recht als Bedingung d .. Frcih,·it. G renzen im I' roze ß 
der Globalisiw.lI1g. in: MUT 379 (1999). 6-, 7. 6 ff.; H "bcrmas. Der [u(opiiisehe N",ioMlstn~t (!'n. 3'); 
HoffmMI", Ambi""blZ<:n des Globalisienong,prousses (rn. 3Jl ;Jürgcn F'ikiJens Grütz. G lobalis ierung 
d er Wi ... sch.f" Kompcns>tion der Verl ierer durch d ie Gewinn,-r'. in: Dcu,sche Rent enversic.herung '999, 
19S- J tS. 

67 Hob<. Die Zukunft des Vö lkcrrcchl$ im Zei tal ter der G l ob"lisicrun~ (Fn. p), iS6. 
68 Rich",d R.Nclsön.lSiclncy G. Winter, An Evolut iolllrY Thoory of · conomic. C h>ngc, C.mb,·idgclLon­

don 1981; Michael C. Best, Thc Nc\V C om pctition, C.mbrid gc/LOI1Jon 199'; Richord N . L.ngIQis/ l'.l1l 
1... Robenson, Firms. M.rke!, "nd Economic Change. London '99S: \Villkc , $upcr\'ision des S";1tes 
(Fn. 7); Thomas Vcsti ng, Zwischen Gewährleistung.m>:u und MinimalsLut. I':u den veränderten Bedin­
gungen der Bew'higung öffentlicher Aufgaben in der ,I"formatlo",-" oder .. Wi S<c nsge,dl sc ha (t • . in' 
Wolfgang Hoffmann-R iemJEberh. rd Schmidt-Aßmlnn (Hrsg), Vcrwoltungsrccht in d .. In(ormations· 
gesdlsch,ft. Baden-Baden !C-CO, 10t-l)J. 
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gesellschaftswisseoschafcliche Begrifflichkeü nachnaltig in Frage.6
? KonsntUlionali­

sierungsdiskurse im Bereich einer Regulierung von Freiheitsriiumen im Inrerner70 

sind gleichzeitig Risikodiskurse über die Zukunftschancen einer rechrlichen Steue­
rung autOnomer Handlungsbereiche (Regulierung von Selbstregulierung).7' Gerade 
diese Kennzeichnung erlaubt erst eine reflektierte und reflexive Auseinandersetzung 
mit den jetzt entweder als Versprechen oder als Problem erkannten Merkmalen des 
cyberspace. Gerade die Unmög!ichkeic, zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas Rich­
tiges und Definitives über die Auswirkungen einer bestimmten Regulierung sagen zu 
können, wird innerhalb von Risikodiskursen erst ertragbar. Denn von dieser These 
ausgehend, werden Entscheidungen ermöglicht und daneben eine nüchterne und 
ehrliche Einschärzung der eventuell nichr gegebenen Reversibilitärsmöglichkeitcn. 
Dies isr gerade vor dem Hintergrund von besonderer Bedeutung, daß es sich hier vom 
Ansatz he.r um einen weitgehend selbsrregulativen Bereich handelt ( .. kann«). 

2.2 "Die Hälfte der Menschheit hat noch nie ein Telefongespräch geführt. «7' 

.All airports of (he world look .like .• Jl 

Ähnliches gilt für dic polirische Integration neuer Akteure und die Kennzeichnung 
von Handlungsagenden im internationalen Recht. Hält man sich an die klassischen 
begrifflichen Instrumen~rien des Völkerrechts, so besteht die Globalisierungsher­

ausforderung zum einen in der tiefgreifenden Veränderung der Völkerrechtssubjekte, 
d. h. der mit Rechtserzungsm~ch( ausgestatteten und auszustattenden Akteure, und 
zum anderen in dem Leerlaufen unseres begrifflichen Instrumentariums etwa zur 
Erfassung von Kriegssiruationen.7' So muß das an Narionalstaaten orientierre Völker­
recht die norwendige Definitionsarbeit hinsichtlich von NGüs leisten, will es sie 
nicht als ein aliud behandeln," Ebenso verweisen Probleme im Bereich des Umwelt­

und Artenschutzes wie bei der AmiaromwaffenproJiferalion und des Terrorismus auf 
welrumspannende H;wdlungsagenden.'" Schließlich gerät das völkerrechcliche Welr­
bild durch die Verschiebung des politischen und kulturellen Horizonts gescllsch:.{t­

lieher Integrationsenrwicklungen radikal unter Druck. da Minderheitenrechtc eth­
nischer und anderer Gruppen sowie überhaupt soziale Idencitärsbildung in der 

Sprache des Völkerrechts immer größere Bedeutung erlangen.l7 Auch die Frage 
nach dem völkerrechtlichen Stellenwert von kriegerischen Auseinandersetzungen 
in einer Region der Weh isr wieder zum Gegenstand eines Risikodiskurses zu machen. 

69 K.rI-H~inz L.deur, Das Umwcltrccht der WilSensge<ollschah., Berlin 1995; Lawrence Lessig, Code .nd 
Oth" Low. of Cyberspa <', Ne\V York '999; Jaek Gold$mith, UnilAteral Regulation of ,he Internet: A 
Modesr Defence, EJIL 11 (lOeo ). 'H-14 8; Funz C. Mayor, Europc .\nd Lhc Internet: The Old Wode! and 
rhe cw Medium, EJIL I) (.000), '4\l-169; Yoeh.; Benkl "r, lntemel Rcguj,Hion: A Cast StlJd)' in the 
Problem of Unilate r:tlis rn, EfiL t, ('000), '7,-,8S. 

70 t c"ig, Code , nd Other Laws (Fn. 69). 
7' VgL da~u nochmals L"s$i.g. Code and Drh" LHVS (Fn. 69); Gralf-Pcr<r C.ll ic.ss, Globale Kommunikat ion 

- St.Jtetlh,e, Recht, V')rtr~g be i der S. T.gunb desjungen Forums R~hLSphiIMophit.m " .S<prcmbcr 
' 000 in Hcidclbc rg, erse.hei nl in ARSP, Beiheft F",hJahrlSommer .001. 

7' Clom),id, Kluge M~c!ll (Fn. 45), 4} . 
7 J Sally r ,lk Moore, Leg.1 Systems of rhe World. in: L<,<>n Lipson/SI.nton Whccler (cds.). bw and thc Soci.1 

Seitnas, Nc\V Y()rk (.ooo), 't-62 , t !. 

7~ Vgl. Bruno Si mm., O ie NATO, die UN und militäri.chc Gcwallanwcndung: Rechtliche Aspekle, in: 
Reinhard Merke! (Hrs&.), Dcr K.050\·0-Krieg und das Völkerrecht, Fr<nkJurt '°00,9-50. 

71 Dochri"g, Völkerrccht (Fn. I), 24· 
]6 Alston . Myopi. of Ihe H.nd",.idc ns (Fn.l&), H9 f., weist ,uf di e ,"u m Erliegen gekommen. Problema­

tisicrung des Wclthungcrs als tiner gl0b.1len Hcr>.u<forderung (der Wtltgcscllschlfl) hin und forderr .'ine 
Reev.luierung des Ddintlionsprozcsses hinsichtlich globdler Herdwlorderll/Jge/l . 

77 T"nur Ku,.", Elhnic Di"imi l~tion lnd Irs lnlun"ional Diffusion, in. Lakel ROIhschild (cds.), Thc 
lmema!ional Spre,d of Ethnie Conrlicl (Fn. 014), 3S-1S0; Hobe, Die Zukunft des Völkerrechts im Zci,.her 
der Globalisicrung (Fn. p), l16. 
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Im Rahmen dieses Diskurses werden dann die Handlungschancen und die Abwä­

gungskritericn transparent, und auf diese Weise können - wenigstens für die Ent­

scheider - »Erfolg" oder "Scheitern« einer best immten (Inrervcntions-)Politik er­
fahrbar gemacht werden.78 Gerade Interventionen sub verbo humanitär zeigen im 

Rahmen von Risikodiskursen die Schwierigkeiren auf, die beispielsweise entstehen. 

wenn Verantwortlichkeiten benannr werden 5011en.79 Als Problem internationaler 

Politik - gerade auch unter dem Namen humanitärer Hilfe und Intervention, Men­

schenrechtsschutz und Friedenspolilik80 
- wird dann zwangsläufig die Tendenz er­

kennbar, Verantwortlichkeiten diffundieren zu lassen .i ' Die Schwierigkeiten begin­

nen bereits mit der Benennung von Krisenherden, Problemzonen beziehungsweise 

nSchurkensraatcn" oder, um die jüngste Umbenennung anzuführen, »stares of con­
cern«.s, 

I II. Risiko- und Erinnerungsdiskurse im Völkerrecht 

r. Konfrontation, Koexistenz, Kooperation 

~Conslrucled as a basic legal proposirjon, rhe righl cf humanitari~n 
;ntervenllon - lh;J( is, (he [ransnarion~1 applicarion of force under the 
b~nner of humanirarian concern - c h~Jlenges Ihe {undamcnl~1 doccrinc 
upon whieh rhe conlcmporary syslem 01 intcrn,tionJl bw opcrates: (he 
doe[rine of state sovcre.ignty and concomi(,nt principlc 01 non-inrcrven­
tion in the inlernal alhirs of states~.fJ 

Die Friedenssicherung stellt sich gerade deshalb als Risikoproblem dar, weil das 

völkerrcchcliche Handeln in bezug auf das militärische Aufbegehren eines Staates 

gegenüber einem anderen immer eine unbekannre Hypothek auf die Zukunft birge. 

Eine neue Dimension der Friedenssicherung entsteht durch die Frage angemessenen 

Verhalrens gegenüber der Unterdrückung einer politisch-ethnischen Minderheit in­

nerhalb eines Staates wie auch der Eingrenzung und Ausweitung regionaler Einlluß­

zonen. Das Friedensvölkerrecht, wie es sich etwa mit dem Westfälischen Friedens­

schluß von 164&, den Beschlüssen des Wiener Kongreßes J 815 oder dem Versailler 

Friedensvenrag [919 herauszubilden begann, ist am Bild des souveränen National­

staares orientiert und tut sich mit Herausforderungen unterhalb der Staatenebene 

zwangsläu(ig schwer." Ob sich die VölkclTechrsgemeinschaft dementsprechend in-

78 VgJ. hierw Thom /.s Blanke. Jurgcn Habttn,"s und der KosoyokonO,kt, KJ F (1 999), ~ 10-42S. 
79 Siehe Fri.dbrrt W. Rub, Krieg im cht m.ligcll Jugo<lawicn, KJ P (' 999), 16)-1 & I ; K r i t, ioti ~, Rc~ppr. is ing 

Poliey O bjenions tO HUnt.1niurian Imcrvemi on (I'n, 3): ~Hr Bedeutu ng der Sr~at5e igen, c h ~ft lür die 
Mitgliedsch,ft der Jugosl~,,:isehen Teilrfpubliken vg l. S,ephanie B3tr, Dcr Zer!'!! Jugoslawiens im Lichte 
des Volkcrr .. chts, F~nklun/Nt'W York '99S. 

So Reisman, Uni)"c.,1 Action .nd thc Tr, n"lorm>tions 01 ,he World ConslilUt;,·c Procc" (F n.)). 
&, G rund hi(·rfü r , chei nt in erst er Linie d. s ;n lel zr er Konsequenz nicht geregelte und ,,,eI,, ro(lek,i,,,e 

Verhältnis de.s 11lItmlliollalclI Rechts Z u G cwal,und Krieg 7.U scin; \'gl. dnu Kenncdy,lnlernation.1 Legal 
S,ruct.urcs (Fn. $6), 2 ~ slf., . bel .. 146: • Ju st " imcrnlt ionaJ bw eon",w,cs pe.ee a, • promi« .nd as • 
proce,s, So il cons,;,ulc, lor<.< both 3$ • le.r " nd as " hel." zp : "Thc complic,red .nd _mbi,'olcm 
relationship bttween internarion. ] h,v "nd violtnec ( .. ,) eo n"i sts !ess 01 ob,ene(' 0 1' combat ,h~n 01 co­
existence, rcpc"tcd exclusion. reierclIcc .nd rcgublion, AI,hough apP,,·e.nl)' a man(.,. 01 eommon scn5C, 
lhe relationship $Oem~ lorgolten \Vhcn one locuses on ,ho promise that bw SI"ods aga;",! iorce os peacc . 
fndeed, lnlcrnation.ll"v oflcn P,ys Imle ancmion 10 ilS rel~liooship Wilh ,'ioleflec .• 

S, No_rn Chomsky, D~s Bcso!);"is erf(gendc Ko nzept vom Schurken" ... , Lc Monde Piplom"iquc, 
". Augus, .coo: (hltp://mondc·diplom.ltique.dc/mrplhcoo/oSh l .lte>t'l'narne=aoo3 S&id''''4)' 

B3 Kntsioti:s. Rcappf":li~jng Polier ObjC'Ctlons 10 Hununi~ ;\ ri:1n Intervention (Fn . ,~), l OOS. 

S4 Abi-S~.b, Whithcr the I01er",,,on,1 Commun ily (Fn.4). l\OI.: >Thc bw 01 COCXIs.cnet i< mcrcly .he 
'modehz.tiofl' or ,id<al type. o f lhe d assicll internotional Iaw rcsult ing {rom ,he Pe.ce or WeslpllUli., 
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nerhalb der Grenzen eines Staates unter Berufung auf die Inrcressen eben dieser 
Gemeinschaft einmischen darf, ist eine Frage des Gewohnheitsrechts und somit in 
starkem Maße vom Verhalten der Staaten selbst abhängig. Dieses Dilemma folgt aus 
der Natur und Tradition des Völkerrechts als einern auf dem freien Willen der 

Mitglieder beruhenden Vertragsrecht. Dieses Konstrukt versagt aber weitgehend 
angesichts solcher Auseinanderserzungen, die innerhalb eines souveränen StaaLes 
auf ethnische, kulturelle und politische Unabhängigkeit zielen. Hier zeigt sich -
wie jüngst gegenüber der russischen Politik in Tscherschenien - eine richtiggehende 
Lähmung der inrernationalen Völkerrechtsgemeinschaft. Daß die Außenpolitik etwa 
der Europäischen Union gegenüber Russland sich zunehmend vermeintlich univer­
salistischer Werte und humanitärer Prinzipien bedient, kann nicht über die eigene 
Befangenheit in traditionellem Denken hinwegtäuschen. 

2. Der Staatsbegriff im Völkerrecht und die Privatisierung der 
Kriegsführung 

Die Bestimmungen und Benennungen von Krisen, kriegerischen Konflikten und 
RechLSverletzungen sind somit weiterhin der gewohnten Schematik rechtlicher 
und politischer Konzeprualisierung im Rahmen des Nationalstaates geschuldet. 
Dino Kritsiotis hat dies vor kurzem am Beispiel der sogenanmen "Privatisierung 
der Kriegsfuhrung« gezeigt und anhand des Phänomens von Söldnerarmeen verdeut­

lichen können, daß das geltende Völkerrecht wenig zu solchen Enrwicklungen zu 
sagen hat. S I Nach einem weit verbrei teten Einsatz von Söld nern in der Zci t der 
Enrkolonisicrung zeigt sich auch an jüngeren Bürgerkriegsauseinandersetzungen, 
daß militärische Einsätze oftmals nicht mehr durch eigene Soldaten durchgeführt 
werden, sondern mit Hilfe angeheuerter und nur zu diesem Zwecke vertraglich 

verpflichteter Privatarmeen. Während solche Einsätze - etwa in Angola - der Siche­

rung der jeweiligen Regierung vor (den jeweiligen) Rebellen diemen, bieten sie sich 
auch zum Einsatz auf internationaler Ebene an.B6 Internationales Recht - as it stands­

scheint für eine diHeren7.ierende Regulierung der unterschiedlichsten Einsaezmög­
lichkeiten von Söldnern noch nicht in befriedigendem Maße gewappnet zu sein, da die 
generelle Außcrrechtstellung von Söldnern weiterhin vorherrschend bleibt. 87 Wenn es 

hingegen stimmt, daß Regulierungsprobleme mit Definit.ionsproblemen beginnen 
und daß mitverantwortlich für diese Schwierigkeiten die Forrwirkung von traditio­
nellen Ordnungsmustern wie die Trennung zwischen Privat und Öffendich isti!, so 
muß an diesen Ordnungsmus!ern selbst angesetzt werden. Zur rechllichen Bewer­
tung etwa von Söldnereinsätzen in Anschlag gebrachte Politik- und Herrschaf!s­
modelle müssen dann darauf hinterfragt werden, in welchem Maße sie konzeptudJe 
Weichenstcllungen fortsetzen, die in immer größerem Widerspruch zur tatsächlichen 
Erscheinung stehen. Erst so wird das Dilemma deutlich erkennbar, welches sich mit 
der Verwendung des Begriffs »Soldat" entfaltet. 

,,'hie;, pu, an <'lid , Europ"·s war, ,,{ religion ..• Vgl. luch B~er. Ocr Zerf.1I Jugoslawiens im Lichte d.< 
Völkcnech" (F n. 79). 

8 j Kri"io,; s, MCI'c.en .,ri" .,nd lk Priva,izJ,ion o{ Warf,re. in, Thc FJelch<:r Forum of World AHa;" 22. 11-

'S· 
86 Kritsio,;" MeTee,,"vi, (Fn.8s). 12 f. 
87 Kr;"iotis. Mcrccnari, (fon. SI), '4 fL 
88 Kri'siol is. Mcrcc narics (Fn. 85); Chinkin. Critiqu, of ,h, Pubbc/Pri".,e Dimension (Fn. ~ J); AI,wn, Thc 

Myop;. of the H3ndm~idens (Fn. ~8), 44S; Zumb,nscn, OrdnunpmUSlcr im modemen Wohlfahrl.5s",,, 
(fn. J I), ,8j ff.; ShalakJ ny, Aroilwion .nd Ih~ Third World (h. lJ). 
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3. Nicht-staatliche Akteure und private Rechtsetzung 

Vor diesem Hintergrund kommt dem Auftreten nichr-staatlicher Akteure .1Uf der 
internationalen Bühne eine besondere Bedeutung zu. Dabei wird das Srreben der 

NGOs nach völkerrechtlicher Anerkennung und nach Teilnahme an Willensbil­
dungs- und Entscheidungsprozessen begleitet von einer durch die NGOs und an­
deren nicht-staatlichen internationalen Akteuren betriebenen Form alternativer 
Normserzung. Es handelt sich hierbei um eine forrschreitende Entfaltung privater 
Rechtsetzungsmechanismen und Sanktions foren, die quer zu dem herrschenden, am 
Begriff der Staatssouveränicät ausgerichreten Völkerrechlsselbsrvecständnis stehen.89 

Beispiele hierfür sind etwa das sogenannte law merchant?O beziehungsweise lex 
mercatoria9 ', das Recht der internationalen?' und rransnarionalen Schiedsgerichts­
barkeit?) oder das im Enrstehen begriffene Recht der lex e1ectronica .9~ Entwicklungen 
auf diesen Gebieten verlaufen neben, parallel und in mehr oder weniger intensiver 
Auseinandersetzung mit dem ~ Rech( der Staaten". Gerade deshalb aber droht das 

Völkerrecht an »ZukuDfrsgewißheir« zu verlieren.91 

NGOs und sogenannte »multinacionals", also jenseits nationalsta~dicher Grenzen 
operierende Umernehmenskonglomcrate, nehmen faktisch an der incernatjonalen 
Rechtscrzung tcil, doch fehlt es weithin an einer formellen AnerkennWlg dieser 
Akteure als Völkerrechtssubjekte.96 Die ßedeurungsgenesc der NGOs liest sich 
wie eine Erfolgssrory des Subsidiaritätsprinzips: unter totalitärer Herrschaft, aber 
auch in freiheitlichen Gesellsehaftssysremen übernehmen Assoziationen, Arbeits­

gemeinschaften und andere Zusammenschlüsse die Rolle gesellschaftlicher Selbst­
verwaltung, wobei die Sachbereiche in kleinstem Kreis bestimmt und konkretisiert 
werden können. 97 So gesehen gehören Assoziationen und NGOs zu den Protagoni-

s, Tcuhncr. Globale Rukowin • . Zur Emergt:nz eines lransna<ionalen Rechtsplurallsmu , Rtdmhistori st h(" 
Journal, 5 ('996), '11-'90; d", .. Des Königs viele Leiber; Die Sclbs tdckonSIn,ktion der Hierarch ie des 
Rechts, in; Brunkhorsu'Kwncr (Hrsg.), Globali,ierung und Demokratie, Fr. nkfurt 2000. 240-27); D:1!licl 
Thürer, Thc Emergenee of Non-Go\"crnmcn,ol Org.ni7."ions .nd Tr.n, na,ion.1 Enterprise< in Inter· 
,,",ion.1 La", .nd ,he Chonging Role of ,he SL"e, in: R.in'" Hoim"n n (cd.), Non-St.te Act.ors :l5 New 
Subjet:15 of Internation.1 La"'. Int ernat ional La w - From the Tr.di,ioo.1 State Order 'Io wards the l.aw of 
,he Global Comm urri ty, Snlin '999, 37- j8.; hier .uch Hobe, Indi\'id ll~ ls,,,d Groups os Glob.1 AClOrs. 
n,e Denationali zation oi Internat io nal TranS.Clion" 1 1 \ -t ) \. 

90 Palll R. Mi lgfo nt /Douglas, C. North/ßarry R. Weingas' . Thc Rok of Institution, in the Rev;val of Tr.de: 
The bw Mach;l!II. Private J udges, ""d the Champagnc Fairs. in; Economics .nd Polit;cs . ( ' 990). '-LJ. 

9' Ursul. Stein, lex Morealo.';', Frankfurt 1995; Toubncr, Die unmögliche 'Virkl ic hkei, der Icx Illcrc.toria; 
F:ine Kritik der tbeon, II/dique du aroit. in; M.\nfrcd L. icblUlrich NoackJHarm Peter Wcstcrm.nn 
(Hrsg.), Fcmchrift fur Wolfg.ng Zollner zum 70. G<bunstog, Köln ll .•. , S 61-S8~. 

~~ Kink. Ge rke. Vom Gatt zur Wclthandd$orgaois.tion. Report S' H cssisc he Stiftung Frieden,- und 
Konfliktforsrhung. Fr>nkfun '994; Jocl P. Trachtm,n, Thc Domain of WIO Dispute Resolu,ion, in : 
H. rv;\rd Jou rn.1 of Intcrna,ion.! Law 40 (, ~99), Hj-37i; , iehc auch jüngst Armin von ßogd.ndy, bw 
an d Polit;c, in the 'VfO: Strategi .. toCope ",ith, Delicien, RcI" ionship. Manuskript, Frankfurt, ''''inter 
2ooo1200L 

9} ChrislianJocrgc . Das Rcchusystcrn dcrtran,nationJlon H andclsschicdsgcridusbarkcit, ZHR tli ( t974). 
\49- )68; Jers .. Vorübcrlegungeo zu eine r Theorie des irllem.tion.llcn W.mcha!t,reehls, R"b~hZ 4J 
('979), (,.....7' . lS ff. ; Dirk Lt'hmkuhl, CommerciJI Arbi"ation - A Ca .. of Priv",c Tunsn.\lional Sell­
Govcrnallcc?, Prepri nt, dcr Max Pbnck Projektgruppe Recht der Gcm"inschlft 'guter, BOnll lc~" (hnp:! I 
www.mpp-rdg.mpg.dcldculSch/publik, .!ttml) 

94 Sielte die Nachweise in Fn.69. 
91 Hobe, Die Zukunft des Völkerrec1m im ?cit,lt tr cI..- Globali icrung (Fn. p), 2S1. 
96 Cxcmpicl. Kluge Macht (rl!. 4S), )7 {(.; Thürer. E.nergenet (Frr . 39).37: Ho b,., Die Zuk unft des Vö lkcr­

rechts im Zei tal tcr der Globalisierung (Fn. 51). !6.; IL Prinz/Bcck. Pol i,isehe Ö konomie ,b Glob.lli , ie· 
rong (Fn. 17). 1 I. 

97 Michael Baneh, Art .Sub.;id iariti15pr1.,,,ip. in : Thcodor ScnoberlM"nin Honeckcr/Hors, Dahlh"u, 
(Hrsg.), Ev,"gclischcs So~iallc,ikon. S\U"ö." und Berlin 1980. Sp. 12?8-"9?; Roman Hcru>g, An. 
Subsidiarit :i tsprinzip, in: Jo~chim Rillerl Korlf,ied Grü ndet (Hrsg.), J-Ijstori<chts Wö nerbuch der Philo ' 
sophie. ßand '0, nasel '998. Sp. 481-486 ; p(:ter I-lii borle, Das Prinzip der Subsjdinrj l' t aus der Si cht der 
vergleichenden VcrfassUI,gslchre, in: Alois Rikl in/Gerard ß.tlincr (Hr,g.). Subsidiarilll. Ein imerdiszi­
plinires Symposium, Vodm '994. 267-J t 0; Herfried Mü nkler, Subsid iari'iit, Zivi lgesellschafr und Bürger· 

J9 
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60 seen der gegen die Versachlichungs- und Entwurzclungscendenzen bürgerlich-büro­
knuischer Herrschaft in Anschlag gebrachten Zivilgcsellschaft.9s Zwei weltgeschicht­
liche Entwicklungen geben diesem bouom -up-approach Auftrieb: Zum einen führ( 
das Ende des Kalten Krieges generell zu einer Versrärkung "kleiner Poli(iken«, die 
Konfliktc werden entideologisiert, gleichzeitig anders tcrriwrialisierc und gekenn­
zeichnet. Tm Unterschied dazu wird gemeinhIn die Entstehung inrernationaler Or­
ganisationen als Ausdruck eines lop-down-approaches, also eines hierarchisch anset­
zenden Modells erklärt.99 Zum anderen radikalisiert die Wissens- und Informations­

gesellschaft alle Theorien gesellschaftlicher Integration, indem sie den Dualismus von 
System und Lebenswelt, von Öffentlich und Priv;).t virtualisierr und ad absurdum 
führt . Das nächrliche Schachspiel mit Spielern in Dortmund und Kuala-Lumpur ist 
ebenso onlos wie dic Te!efonkonferenz während eines cross-border mergers. Private 
Akteure mit religiösem, politischem, ethnischem, kulturellem oder ökologischem 

Programm drängen auf die politische Bühne der globalen Welt und verlangen nach 
»Formen, Foren und Verfahren« (Rudolf Wtechölter). Gerade die großen UN-Kon­

fereozen von 1992,1993, 1994, und 1995 spiegeln den srarken Einiluß dieser ioterest 
groups wider. Die internationale Konvention über das Verbot des Gebrauchs, der 
Herstellung und des Vertreibens von Landminen ist ein solches Produkt der Arbeit 
von NGOs. Das Sachwissen gerade im Gebiet der Menschenrechrsverlctzungen 

entspringt d iesem Insider-pool vor Ort organisierter und arbeitender Ak(ivisten­
gruppen.' oo 

Was für NGOs gilt, gilt für multinationale Unternehmen in umgekehrter Weise: Sie 
nehmen nicht Teil an der Verstarkung des Völkerrechts in seiner tradirionellen Form, 
sondern versuchen sich vielmehr dem rechtlichen Zugriff und der Kontrolle zu 
entziehen. Dabei beweisen sie ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der opti­

malen Ausnutzung rechtlicher und winschaftlicher Rahmenbedingungen, der Aus­
wahl und dem Wechsel ihrer Standorte und den sich hieraus ergebenden wirtschaft­
lichen Aktivitäten in verschiedenen Ländern.'o, Empirische Studien der sogenannten 

global corporations haben dabei ergeben, daß diese Firmen stark von dem wirtschaft­
lich-kulturellen und politiscllen Hintergrund ihres Ursprungslandes geprägt bleibel\, 
während sie andererseits voll an den globalen Wetrbewerb und Unternehmenskampf 
angeschlossen sind. 'Ol Es ist nicht verwunderlich, daß sich auf dieser Ebene die 

belGtnnre Trennung zwischen dem politischen System, verkörpere durch Sraat und 
rechtliche Kontrolle, und dem vermeintl ich unpolitischen System des Marktes wie­
derfi nder. 'OJ Lauter werden :tber cl ie Sti mmen, die an dieser schematischen Auflei lu og 

der Welt inmitten der Globalisierungs- und Shareholdereuphorie Kririk üben lO
\ denn 

tugend. LU , Aloi. Riklin/G,rard Sltli ner (Hr5&.). Sub,idi,riL' t. f.i n inttrdisziplinii rcs S)·m p05ium. 
V"duz, 6)-79 .; Thürc" Emergene c (F n. 89)' 

98 Am!;" Klein/ Rain er $cl1f"a l~-Bru ns, Poliri.che [h ',cil igung und Bürgcrcng.gcnI C1\l in Deutschland, 
Baden -B.den '997; Aguuin Ferr,lTo, EI G o bi"rtlo de nos otTOS mi 0105, in, FORO I (,oco), 6-7. 

99 D,ZU nun S.lakri shn.n Raj. gopal. From Resi, !. n<" 10 R~n("wal: Thc' T h ird Wlo rld . Soc;,,1 Movemcnt', 
;md , he Expan,inn of IntcrnationallnSliLUtions, in: H~rv"d InttTnotionall ... w Journl l41 (.000), 5:9-
\78, oofl. 

100 Simm:JP"ulus , , Int<rn"iOll,1 Comn""';ty . (I'n . II), l 7) ; Thurer, Em ergcn cc (Fn . 89), 41: Hobe. Oic 
Zu ku nft des Völk crreclll s im 2 cil,hcr der Global is,crung (Fn. p), 16\. 

10 1 Ja ~' R. G .,lbrAi,h. Designi ng Ihe Glob. l C o rporalion, SJ.n F r, ncisco 1000: Gcorge S,on"h"u,c Cl al. 
Global .1nd Transna,io nal Busi ness, I);'c.s, S""c-x 1000. 

102 T hii rcr. Emergeneo (Fn. S9), 47: Paul l ' . Do rernus!\"(Ijlli. m W. Kelle r/ Louis W. I"udy/S ime n Reich. The 
MYlh 01 [he Global Corpof:1( iOIl . Princcton , N.]. 1998 .• u Ii.: P"er f-hl lfD"' id 5oskicc. llll roduct io n 10 
., Vari elics of Capltalisrn .. \ erscheint lOCIl . 

'0, Vgl. Cl<V, Chinkin, Criliquc (Fn. ~J): Sh.l.boy. A,b i[,,\io n and cl,< Thrid World (Fn. ' J); Th ü rcr. 
Emag",ee (Fn . 89), 4 ~ I. 

104 Vivianc Forrcsl cr, Ocr TCITOr dcr Ö ko no mie, Wiw J 997: F.ik/G rÜtz. Globalisicrun g der Wi rtschaft 
(Fn. 66); Johr! Losli ". Tho A",hrop"log~' o f .Glob.1Iizati on ., Three Ima!;es o ( Changc·s in ,hc World's 
(c"nonlles, Von r;tg bei der Konferel]'" . Ne,,", Genero<ion-NeIV Approach •. Chicag\,. Loyol, Un ivcr-
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bei der weirverbreitcten Akklamation einer globalisiercen Weltwirtschaft werden 
bereits einfache Weisheiten schnell außer Acht gelassen. Dies gih in emer Linie 
für die mangelnde Berücksichtigung der Rahmenbediogungeo des» Wirtschaftssy­
sterns". ,al Bei der Begeisterung für die vermeintlich onlosen und subjektlosen Fi­

nanz-, Güter- und Scrvice!eistungen muß unterschlagen werden, daß entsprechende 
Globalisicrungen für J ndustrie- und Entwicklungsländer ganz unterschiedliche Aus­
wirkungen haben. Die Verwirklichung eines "liberal uropia. '06 ist also nicht das 

unvermeidliche Ergebnis Ilaturrcchclicher Kräfte. Auch wenn Ideen wie die einer 

KonsUincoten- oder Marktbürgerschaft ku rsiercn' 0 7, so kann dies kaum über die 
geballte Kraft und die blinden Flecken der Selbstwahrnehmung von Veranstaltungen 
wie in Seatde, WashingIon, Davos, Melbourne oder Prag hinwegtäuschen. 

4. Funktionalisierung des Staates (md des VöLkerrechts 

Das demgegenüber eher konservative Selbstverständnis des Völkerrechts hat diesem 
selbsrvergessenen Globalisierungsglauben kaum etwas entgegenzusetzen. Seine wei­
terhin wichtigste Ausrichrung auf nationalstaacliche Souveränität ist nicht nur for­
malrechrlicher Bezugspunkt des Großteils internationaler Rechtskörper, sondern 

stellt darüber hinaus eine werrhaltige, weil programmatisch aufgeladene Begrifflich­
keit zur Verfügung, die einer Weirerenrwicklung des internationalen Rechts zu einem 

Recht der globalen Gemeinschaft entgegenzustehen scheint. ,08 In dem Maße aber, in 

dem Globalisierungstendenzcn die Emstaadichung und Entnationalisierung dcr 
wirtschaftlichen und politischen Kooperation befördern, droht dem Völkerrechr 

sein empirisches Substrat abhanden zu kommen. Dies birgt wiederum große Ge­
fahren für die politische Analyse dieser Entwicklungen.,09 Die Überlegungen über 

eine eventuell nOtwend ige Anpassu ng des V öl kerrechts, sei nes I nsrrumentariums und 
seiner Sprache"o müssen eine grundsätzliche Erörterung des zugrundcgelegtcn Poli­

rikverständnisses miteinbeziehen. Die voraussetzungsreiche Frage Ladeurs, ob die 
Demokratie das Ende der Nationalstaaten überleben könne''', zielt somit auf den 
Kern der Globalisierungsdiskussion. 
Wie steht es also um den Staat als Dreh- und Angelpunkt der Völkcrreclmordnung? 

Wenn es sich in ersrer Linie um eine nachhaltige Veränderung der Staatlichkeil 
handelt, die Idee des Staates also neu ausformuliert wird bei der Konzeptualisierung 

der Regulierung von Selbstregulierung, so ist es gleichzeitig richtig und falsch, den 

si!)', No\', J 8-~ I. '999 (hup:! Iw,,'w,deut~c he-kullUr-inrern :\J ion.1I.dehv/u5 ;l lesl.h,m); K'pslt in . Wi nnerS 
,,,cl loserS;I) ,ho Globa l ECOllomy (FIl , ~5); No.m ChOln5ky, Plofit over People. N eoJibcral ismus und 
Globolo Welto,dnung. Hamburg/\'Vion 2=; MJrg''''' Lc,·i/Dly id Obon. Thc Ba llte. in SeJul<?, Pol;,ies 
& SOC, ~ty .8 (2000). )0;;--)29-

10\ Jüngs, cl.u ," Behr~" " \Vc!rw;"sch.ft,ycrb"ung (Fn, '\l; Hall/Soskicc, Introduclion (Fn. 101). 

, 06 Les l,c, Anlhropology (Fn, J 04). 

'07 S,ein. Lex Mcrca lori " (Fn, 9'); i\lltoine Lyon-Caen, Consonlm>teurs ou Citoyens!, Le Monde. ,S. Apnl 
1996. ' 1; Thür<r. E mcrgencc (Fn. 89).49, 

'oS Ho be, D;e Zukun(, <1 0<" V6 IJ<Crrcch" im Zcita hcr der Glob"t.,ierunS (fll. \ 2); ders., Indi,·idu.al, and 
Group, (F n., 9). 

'09 HabcrlT)~S, Die postn.\l;onale Konstcl h:t ion (Fo_ )1); Mc nlcl. GJobal i, icrun g (Fn. j I); WoIfglnJ;Strceck, 
Interna, ioll"le \Vinscl"h, n.l ionlle DcmohJ' ;c. Hcro u,fo rdcru ngcn für die D cm okrl ,;elhcor;e, Frank­
furt '998; I-hrd,/Ncgri. Empire (Fn, 16); K.1rl-H e in ~ LadcUl; G lo b.li . 3,ion ~nd ,he Conv crsion of 
Dc mocracy 1O Polycelltric Nelwork< - C~n Democr"c)' su rv ivc ,he End of lhc N;\l; on S,",c,? Vonr;lg. 
gehalt en in l' lo r(" ,, >.;m Rahmen cl,,< Worksh"ps: Gl obal;, ation and Puhlic Gov ern.nce, A"ril ,ooo (i m 
Ersc he inen ), 

"0 Kr ilsiOli 5, The Power of Inrern.,io",1 La'" "s L"ngu,se. C"liforni" \XIcslom L1\V Rey;.w J~ (1998) . .197-

~09· 

'1' L"dcur. Globali zation ""tI,h< ConverSion of Democr.\0Y to Polyccmric Networks (f'n. 109)' 
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Narionalsraar zu ve rabschieden. Richtig in dem Sinne, in dem sich globale GeJd­
ströme und Unternehmenshandlungen tatSächlich demSreuerungszugriff herkömm­
licher staadicher Regulierung en[ZJchen. Dennoch verlangen die nicht von der H and 
zu weisenden Ph:inomcne der Globalisierung nach einer anderen Form politischer 
Begleitung, Supervision und Einholung.'" Daß dies der Staar allein ebensowenig 
bewerkstelligen kann wie eine nicht existenre Wehregierung, kann nichr dazu führen, 
den politischen Anspruch als solchen aufzugeben. Die Vernetzung individueller und 
korporativer [nteraluionen sowie die Vielschichtigkeit inrernationaler Zusammenar­
beit "l verlangen nach einer grundlegenden Öffnung überkommener Politikkonzep­
rionen hinsichrlich der verwendeten Instrumente (»Regulierung von Selbsuegulie­
rung" statt ~Steuerung«), Ordnungsmuster ( ~ Heterarchie .. statr/und »Hierarchie «), 
Eingriffs- und Sankrionsformen (" Enabling« und »Supervision n start Verbote und 
Gebote)." 4 

Vor diesem Hintergrund also kann es als Reakrion auf die Globalisierung ein ein­
faches .. Zurück« zur Welt der Nationalsraaten und ihren Handlungskompetenzen 
und Eingriffsbefugnissen niche mehr geben. Gefragt sind lernfähige und innovative 
Politikmodelle, die zunächst die Möglichkeit eröffnen müssen, The.matisierungen, 
[nfragestellungen und Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Ob dies aber 
schließlich als naheliegende Antwort auf die beschriebenen Ausdifferenzierungen 
von Handlungssysreme.n verstanden wird oder - normaliv - als demokratietheo­
retisches Anliegen, ist erst im Anschluß dar:!n "Zu klären. Daniel Thürer hat jüngst 
vorgeschlagen, die Analyse der völkerrechtlichen Enrwicklungspotentiale aus der 
Sicht der durch den Staar zu erfüllenden Funktionen wahrzunehmen." ( Und in der 
Tat : Auf diese Weise lassen sich Globalisierungsrendenzcn in eine Verbindung bringen 
mil einer grundsätzlichen Entwicklung, die - jedenfalls auf der Ebene des National­
staates - das Verhältnis von scaadicher Steuerung und gesellschaftlicher Selbstregulie­
ruog betrifft." " Der Trend weg von staatlicher Durchre.gulierung hin zur Begleitung 
und Supervision autonom gestellter gesellschaftlicher Teilbereiche - »from pl~blic (0 

private ordering<t - kennzeichnet die Rechtsentwicklung in Kontinentaleuropa seir 
den siebziger Jahren, ob unter den Leitbcgriffen der Privatisierung, der Deregulie­
rung oder - wie jüngsr vorgeschlagen - der sogenannten Verantworrungsteilung." 7 

Ebenso wie sich durch Delegation vormals dem Staar zugeordneter Aufgaben an 
private Anbieter sowie durch vielfältige Formen der Kooperation zwischen öffent­
licher Hand und Bürger das Verh~ltnjs staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher 
Sclbstregulierung nachhaltig verändert' LS, läßt sich auch im Völkerrecht eine Tendenz 

! ,! Dupuy. !n(em ation,1 l..w: Torn betwcen Coexistencc, COOpCJOllion " nd Glob.Jiz.rioJl (Fn. I.), • L: 

' 1" • • dU! i,1UrJlIl!;Ona} M mwnm it.y ' Iren! "Je frtHe, ;\ ,Ii. ;\ s: truc[urc (o r organili ng Jnd cre;u ing norms (or 
human conducl.-

'I) Ha be. Der kooptr~tionso(fc nt V(Ti,sSll ngss taa t (Fn. ' S); der,., Oc< o ffene Verfa"ung"t.,l (Fn .• 0); 
Menzcl, Global isitrung Vt rsus Fr, gmcmic rung (Fn. s' ). 

II~ Vgl. in di esem Sinne Günter Fmn kt nb crg. Die Vert;\ssllng der Republik , B, den-ßaden '996. 
"j Thür« , Emergenec (Fn. S9), )9ff. 
'1 6 Vgl. die Nachweise in Fn. 7 und 8. 
1 17 Wi 11 kc, Supervision d,·s SU. 'c' (Fn. 7): Chrisloph Gu,)" (Hrsg.). Privat isie.rung von Stoa rs aufgabcn: 

Kriterien - Grer\:lC1l - Folgen , Baden-Baden ' 998; Gu nnar Falke Schuppen (H rsg.) , JeL1 seits ,·on 
Privat isierung u nd .schlankem~ Sl a~ '. Vcr.1n\wOrttlngsl(,ilung ,Is Schlüssclbcgriff eines sich verändern­
den Vcrhältnisses ,'on öffcmJichem und privatem Sektor. Baden-B. dcn ' 999. 

I J 8 Ein jüngeres Beispiel hierfü r isI etw. das ~m l . S. l COO ,·.,absc hiedete Gese tl. zu r Errichtung der Stiftung 
.Erinneru ng, Ver:tnlwortung und Zukunft" 6 G B!. 1 I l6} . Si ehe hierzu Cl"" Hugo J. H ol hn, Inclivi­
du.lanspl·Üchc auf \Vi cdcrgutmnchung vOn Zwa ngSlrbci\ im Z weiten Wel tkrieg, NJW 10 00, ) S 11-) j 16, 
der ~Il trdi ng< di r maßgebliche Entscheidu nj;, ßVcrfGE 94, J 1 s. nicht ~ rw~ hl\t . Sic he ..., ~ i tc r Peer 
Zumb.uscn/Libb)" Ad ler, T ht ForgcI[ulncss cf No blesse: A Cririque of fh e R.lt ionales Su ppo rting 
the Agreertl tnt to Ca mptns.,. I'orccd and Slave Labortrs of ,he Tlmd Reich (crsche iL1l in d"n USA 
100 ' ). 
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zur Diversifizierung und Streuung der Akreure beobachten," ? Die Realität eines sich 
enrfaltenden Kapitalmarkrs als Substanz einer global imegrierten Wirtschaft korre­
spondiert mit diesem Trend zu marktmäßiger Selbsrorganisation. 110 

Wie aber auch im Nationalstaat stellt sich hier die Frage nach einer angemessenen 
Reformulierung der Rolle des St:tlteS, gerade auch wegen seiner Bedeutung als 
Rechts- und Verfahrensstaat.' 11 Die Verfassung ist und bleibt jedenfalls auf dieser 
Ebene die Grundlage rcchclich verbindlicher Integration, und ein Venassungsdoku­
ment ist auf internationaler oder globaler Ebene noch nicht in Sicht. Klärungsbe­
dürftig scheim jedoch zunächst der hier verwendere Begriff der Verb.ssung. Mit seiner 
Hilfe wird auf eine Are der Sdbstbeschreibung eines rechtlichen und politischen 
Systems gezielt .'" So sehr auch der Begriff der Verfassung selbsr auf die mir ihr und 
durch sie zu schaffende Ordnung verweist, so deurlich ist gleichzeitig damit auch ihr 
zutiefst symbolischer Gehalt. Philip AHDlt hat bei seinem Emwun einer neuen 
Theorie des Internationalen Rechts darauf hingewiesen, daß sich Meinungsverschie­
denheiten bezüglich der (Neu-) Ordnung des internationalen Rechts gerade deswe­
gen nicht durch die Verwendung allgemein akzeptierter Begrif/lichkeicen aus dem 
Weg räumen ließen, weil einzelne Begriffe immer auch Ausdruck einer Lebensform 
seien . Sie seien damit mehr als Bezeichnungen besrimmter Zustände und Institutio­
ncn. n) Dies unterstreicht noch einmal, daß die Kennzeichnung der ~Herausforde­
rungen« für das Völkerrecht immer unter dem semanrischen Dach vorgenommen 
wird, welches aus der Summe an Vorverständnissen und Verwendungen von Begriffen 
und in Wonen gefaßten Konzeptionen besteht. In diesem Sinne ist die Problemarisie­
rung einer Ergänzung vermeintlich klassischer völkerrechtlicher Akteure durch neue 
- wie die NGOs - ebenso gebunden wie die Erörterung einer neuen Form der 
Weltregierung selbst. '" 

5. Von der StaatenweLt zur GeseUschaftswelt 

Ernst-OlCO Czempiel hat zur Bewerkstelligung der notwendigen Pcrspektivverschie­
bungen den Begriff der Gesellschafcswelr vorgeschlagen."s Dieser unterscheidet sich 
von dem bislang gebräuchlichen der Staatenwelt durch die Hereinnahme der sich 
grundsätzlich verändernden Form politischer Willensbildung und -durchseczung. So 
ist hier wieder von einer Wcltinnenpolitik (c. F. von Weizsäcker) die Rede, die nach 
dem Ende des Kalten Kriegs und der OSt-West-Konfrontation das Primat der Außen­
polirik aus der Handlungsagenda einer in Nationalstaaten organisierten politischen 

'19 Su r. Thc S.~,c bctwccn Fra~mcmation ,nd Globaliu tion (Fn . ,8), 4,8 rr.; Thürcr. Emcrgencc (Fn. 89),39; 
Shalak.ny, Arbitration .nd the Tbird World (Fn . 1). 

'10 AIs,on, Myopi. of lhe H.ndm.idcn, (Fn . • S), 4411.: Klodt , Glob,lisicrung (Fn.66); vgl. auch Prin~1 
B",k. Polil is.:he Ökonomie d« Glob, li,icrung (Fn . 27), ". mit HinwOlS auf zu hoch ,ngesiedelte Zahlen 
in bC7.u~ ~uf die EntWIcklung des K,pitalmarktes. Auch im Hir\blick .uf den dure h;chniuli ch nolwn 
Sta.:us.lnleil om BIP sei empirisch d,., Ph, nOn1cn d er Glob.li sierung nicht nachgewiese n. Diese Per­
spek tive reduziert jedoch das Glob,lisicrungsproblem ,uf ein rein winschaflii.:h., und übergeh t dabei 
scil"l c cX ls teHtcn rechtllchen D,mensio])rn, 

" I AI<lon. Thc My()pi~ of thc r-J,ndmaid.ns (Fn . >8). 
1>l Siehe luhmann. Vcrh.,ung ,1, e"olution,rc Errungenschaft. ReLh"hislörischcs Joum.1 10 ('990). 

t76 H. 
UJ Siehe Allotl '990. Eunomi.\ (rn . , ), 4' » Thcy ur" form of I.fc .• ; \·gL ,ueh Allol! '999. The Concep' (lf 

International L.H., (Fn. 46). ),11. 
\'4 Czcmpicl. Kluge M~cht (Fn. 4\). 61: . Oi. NGO, thematisieren. d.\ß ",elrweil gesell sth.ftliche Intc,.k·· 

tionszus>mm(·nhänge beSlehen, die grenzüberschreilende Probl . mkonsrelbtion" rl enthalten und d,·s· 
wegen inrern.1\ionll zu regeln sind. " 

125 C lCInricl , Kl uge Macht (Fn.~!). JI. 

6) 
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Gesellschaft verdrängt habe."" Gleichsam finde aufgrund der Emanzipation der 
GcsellschafL gegenüber ihrem politischen System eine Internationalisierung statt, 
die sich mit dem Vokabular der ·Staatenweh~ nicht mehr angemessen beschreiben 
lasse. Den Wandel des Völkerrechts von einem Recht der Koordination zu einem 
Recht der Kooperation begründet ezcmpid in erster Linie mit der gewachsenen 
Interdependenz der Staaten. "7 Gleichwohl ist diese Wc!t in besonderem Maße eine 
Wirtschaftsweltl>S, wenngleich diese Charakterisierung natürlich auch nur eine Spiel­

art zei tgenössischer Beschreibungen der Globalisieru ng ist. 11~ J m Unterschied aber zu 
den verschiedenen Staatsvorstellungen ist ein Begriff der Gesellschaft auf Weltebene 
noch nicht in Sicht,'lO und muß davon ausgegangen werden, daß bis auf weiteres 
Vorstellungen einer »staadichen~ Ordnung die Diskurse über Herrschaftsausübung 
in einer g!obaljsienen Weh bestimmen werden. 'l' 

Die Idee der Weltgesellschaft hingegen verweist bereits auf das Morgen des Völker­
rechts, auf ein Morgen jedoch, welchem seine Vergangenheit noch anhafret und von 
dem es sich nicht ohne weiteres verabschieden kann. Die Vergangenheit ist damit 
Erblast und wenvolle Erfahrung, und nur vor diesem Hinrergrund können Globa­
lisicrungsdiskurse als Staats- und GeselJschafts-, Rechts- und Sozialstaatsdiskurse 
sta rtfinden. 

IV. Die Eigenwilligkeit des Völkerrechts 

I. Nationalstaatliche Spiegelungen im Völkerrecht 

Im folgenden geht es darum, die gesammelten Befunde von Entgrenzullg, Globa­
lisierung und Fragmentierung hinsichtlich einer EinschäLZung der Zukunftsperspek­
tiven von Staalenwelt und Völkerrecht mit Entwicklungen in den Nationalstaaten 
kurzzuschließen, um so den Blick für eventuelle Entsprechungen und Wiederholun­
gen jenseits der Grenzen des Nationalstaates zu schärfen. 
Strukturelle Schwierigkeiten politischer Steuerung stellen sich auf narionalstaatlicher 
Ebene vor dem Hintergrund einer Krise des regulativen Rechts ein und provozieren 
allernal i ve, kooperative, prozed u rale Ansätze. 1)1 Gleichzeitig schei nt der Gegenstand 
des Völkerreclus ein anderer zu sein als der etwa der Verwaltungswissenschaft oder 
der Verfassungstheorie. So gibt es einen Unterschied bereits in den Perspektiven. 
)I Nationalstaarliche« politische Theorie, Rechmheorie und Gesellschaflswissen-

126 Me.ll z.eI . Glob. lisicrung verSUS Fr:>.gmenlicrung (Fn. \ I). '4' f(. 
127 C"cmpiel , Kluge /vllch, (Fn. -1\).6): .Der Rcgioll,ls tüat dcr Weltgcsellsch"Ü i$' deuntrol, (öde,."l und 

subsidiär .ngelegt.. 
118 CLcmpicl, Klu~c M"ch, (Fn 45), p. 
"9 Ltslie. Anthropology (Fn. 'G~). 
1.\0 Czcmpid. Kl ll:;C MldH (['n. 45). 60. 
IJ 1 An d ieser Sn ,l lc sei nur 'ng"mcrkl. ,bß Konu ptu.lisierungcn \'on Gesell«h.(t, aber ~uch Gcmeinsch.ft 

~u r Wehcbe nc um Jie butilS bcko" ,, 'en Defini,ions- und Ableitung'problemd"Su"u - -Gesellsch.ft -) 
nicht he-n..Jmkommc-n v.:erdcn~ ),SociologLca tly spcakinö' howc\'cr, ·communü )'1 is a rchltlvc concept :tnd 
iu ex ;"on," i. " question of dcgl"cc. ( ... ) In order tO d"igna<C a group globlily lS" 'cornmuni,y';' must 
flrsl consritutc ,l ' S"Ot:1ClY< [h-ar i ~ lO Sl}\ It musl flrsl attain:l cau.in dc gret" or (hre-s hold of inten~ity and 
subi li[y (or norm"li,y) in rd~,i ons ,mong its ""embcr, enlbling [horn 10 be idelll, fied ,nd distingu;,hed 
lrom subiCCtS lound in the same- ,phcrc - (Abi-S •. ,b. Whithcr Ihe [nlcrnlllon,1 Communi,)·? (Fn. 4). >49). 

1 J1 Wic[hö l,tr. Ma<cri,lisierungeJl und Pro~"d ur"li,icrungcn \'on Recht (fn.>",); ders .. Zum Fortbildungs­
rechl der (,. ;clllerlichcn) Rechtsfonbildu ng . KritV '9SS, l-i8, be<. '71.; Gtinthcr, Dcr W.ndel der 
S,"a(S~tI(gaben (Fn. 8); Helmut Sc!tul>c-Ficlilz. Sla,lS.ufg,be- ncnm·icklung und Vcrf."sung, in: Gy;mm 
(H " g.), Wachsende SI".rs.ulglben - Sinkende Steuerungslähigkci, des Rcc!l[S, Baden· Baden '990. , 1-

47; Vcsring. I'rozcdurolcs Rundfunkrccht. Bulc~·B,dcn '997; ei ngehe lld iC( lt Gr"lf-Pc<Cr C~lllcss. 
Prozcdurales Recht. B~d("n· ß~den [999. 
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schaft scheinen vorrangig auf das Verhältnis von staatlicher Steuerung und gesell­
schaftlicher Sclbstregulierung bezogen. Im Rahmen eines venneinrlichcn "rolling 
back of the srate« hin LU mehr sozieraler Eigensteuerung in der zeitgenössischen 
politikwissenschaftlichen Beschreibung von Staat und GcselJsch;lft ' j

) liegt der 

Schwerpunkt auf der rechtlichen »Einholung« und Absicherung der gesellschaft­
lichen - subsidiaren - Selbsrverwah:ungskräfre. Dies scheint für das Völkerrecht auf 
den ersten Blick nicht zuzutreffen. Die Suche naeh SoziA/kapital scheim hier jeden­
falls nidH vorrangig zu sein. 'j< Bereits erwähnre Probleme im Bereich des Narur­
schutzes, der Karasrrophenbekämpfung, aber auch auf dem Gebiet der Kernwaffen­

proliferacion verlangen nach einer weltumspannenden Regelung. Insofern sieht es so 
aus, als gehe das Völkerrecht nach der Devise" Think big« vor, wahrend die her­
kömmliche politische Wissenschaft derzeit eher mit »downsizing,,-Modellen und 
»boltom-up«-Ansätzen zu arbeiten scheint. 
Der Eindruck trügt: Auf der Ebene des Narionalsraates zeigen sich dieselben Gegen­
bewegungen zu einer Privatisierungs-, Deregulierungs- und Subsidiaritärspoljtik, wie 
sie sich im Völkerrecht hinsichtlich der sich ausbildenden Organisationen und Steue­
rungsverf~hren ausbilden. Der viel beschworene Rückzug des Staates, wir haben es 
bereits festgestellt, findet so nicht statt. Vielmehr ist die Staatlichkeit. also die An und 
Weise der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in starkem Wandel begriHen. 'JJ Die 
einstmals srreng hierarchisch aufgebaute Eingriffsverwallung wird schon seit langem 
durch eine auf Kooperation zielende, mitgesraltende und miteinbeziehende Verwal­
tung ergänzt. 'l6 Nicht um einen Rückzug des Sraates oder gar eine Senkung der 
Regulierungsdichte handelt es sich angesichts dieser Befunde.' J) Vielmehr ist von 

einer »signifikanten Funktionswandlung moderner souveräner Staaten und deren 
Neueinordnung in ein divergenter werdendes Gefüge verschiedenster Akteure« aus­
zugehen.'J~ Im Rahmen des Völkerrechrs finder eine ähnlich ineinander verwobene 

Bewegung statr: Die Kennzeichnung globaler Handlungsagenden wie die des Um­
wc!tschutzes'J9 oder der Ressouccennulzung"O führt nicht zu einer Weltregierung 

um jeden Preis, sondern beförderr auf lange Siehe die Ausbildung vielfach vernetz­
ter Zusammenarbeitsverhältnisse und ineinandergreifender multistaadicher und 
polyzentrischer Handlungskompetenzen, gerade auch aufgrund der Vielzahl mitein­
ander um völkerrechtliche Geltung konkurrierenden internationalen Organisatio­

nen. '·' 
Gleichzeitig bergen die wirtSchaftlichen Globalisierungsphänolllene weitreichende 
Souveränitätsverluslc der Nationalstaaten, die im internationalen Wettbewerb um 

Investitionen und Arbeitskräfte fast um jeden Preis hierfür günstige Bedingungen 

t JJ Helmu t Willkc, E!1I zauberung des 511ate.< - Überl egungen JO U einer S07.i cl~lcn Steuerungslhconc. 
Königsteinrrs. ' 98,; d <" ., lroni,· des Sla~tC$. Frankfun 199'; der • . , Su pervi sion des Staates (Fn. 7) . 
L,deur. Die rechtswIssenschaftliehe MN hodendi skussion und die Be1>.·ii ltigung des gesellschaftlichen 
W~lldcl s. Zugleich ein Beitrag zurBedcurun g der ökonomischen Alulyso des R.echts. R"bdsZ 64 (lOOO). 
60-- to); Gcrhml Göhler, D l' r 5t .. ",. am End. des 10. Jahrh undcrt s. Soziologische Re"" . l J. > 1 J-J'~' 

'H Vgl. iüngst Ladeur, Negati ve Freiheits r<cht< und gesellschaftliche Selbslorgan;sat ion, T übingcn 2000. 

135 Schuppert, Rückzug des Staates?, D Ö V 1995,761-77 " ders., Staatsaufsicht im W.ndd, DÖ V 1998, S) ,-
8)8; Kbus Kö nig, Rückzug des Staates - Privatisierung der öi ent liehen Verwaltung, D6v 1998, 96)-
968; S.ski " Sassen, D e- N at ion. liud St . tc Agend >ls and Pri".t izcd N orm-M.k ing, Manuskript, Chicago 
2000. 

,)6 Siehe aus der Litera tur nu r Trute, Verwaltung und Vcrw~hungsrechl (Fn . 8); Wolf~·"'g H off"'.l1'1n-Riem, 
Tendenzen in der V~nv.ltllngsreChlStntwicklung, 06v '997.4»-44' . 

• F Schirm, Krise", lmeles5en und lnsl{umente (Fn. 18), 48 J. 
I JS H obe, Die Zukunft des Völkerrechts im Zeitalter der G lobalisieru ng (Fn. 5')' 'S ' ; Schi rm, Krisen, 

101<resseo und In'trumeme (Pn.r8), 48,; Sassen, D c- alion" lizc·d S"lt-Agcnd as (Fn. 1) 5)· 
1)9 Vgl. Birgit Stede, Gren züberschreitendes UmwehTechI . KJ p (1999). 4\6--4 6) . 
140 Paradigmatisch das Scercdll: siche hi er7.u David Kcnnedy. Int ernatio nal Legal Slructurcs (Fn. 56), 101 Er. 
'41 Ruf(ert, ZUSI' ndigkeiugrc.nl.cn intcrnationaler Organisationen (Fn. 21 ). 1 JO ff. ; Ladeur. Gl ob.tli zation 

and the Conversion of D emoc rac)' (Fn. ' 09)' 
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66 schaffen wollen.'4' Die Weltgc,ellschafr also auf dem Vormarsch? Die Aufstellung 
sogenannter Verhaltenscodices anstelle staatlicher, internationaler Regelung und de­
ren freiwillige Befolgung durch die Unternehmen selbst scheint ein Indiz zu sein'<J, 
gerade auch in Hinsicht auf ihre wegen ihrer Markcgängigkcir hohen Universa\isie­

rungschancen . 

2. Globales Recht als Sponlanverfassungsyccht 

.Oie politische Funkrion wurde ~Is Problem (oder ,ls Idee!) ~uf die 
Ebene der Wdrgcscllschafr projizirrr. obwohl sie dort als polirisches 
Sysrem nicht hinreichend realisicrr werden konnte .• '« 

GumherTeubner hat jn jüngster Zeir wiederholt auf die Privalheir der neuen Rechrs­
akteure im Globalisierungsprozeß hingewiesen.'" Von der grundsätzlichen These 

ausgehend, daß eine rein wirrschaftliehe Diskussion der Globalisierung eine unzu­

lässige Reduktion einer alle Gesellschaftsbereiche erfassenden Umwandlung dar­
stelle. erkennt Teubner die Neuanigkeil gesellschafdicher Systeme auf der globalen 
Büh.ne in ih rer organi satorischen Viel falt und ih rem normali yen F acertenreichtum. 146 

Nicht mehr vorrangig Staaten, sondern internarionale Organisationen, multinatio­
nale Umcrnehmcn, Anwaltsfirmen, Verbände und Schiedsgerichte bringen ein genuin 

eigene,; Recht hervor. Diese Rechtsbildungsprozesse unterscheiden sich von den 
herkömmlichen durch ihre SpontaniL'it und ihre Multipolaritä(. ," Hetcrarchie starr 

Hierarchie, Netzwerk st'Ht »Verrrag« in seiner klassischen Formel als Abbildung 
eines meisr bilateralen Reehtsverhälrnisses scheinen die bestimmenden Ordnungs­

muster zu sein. Diese Vorgänge weisen in der Tat über eine eminene wirtschaftliche 
Betrachtungsweise hinaus und leiten den Blick auf die Vielschicluigkeit neuer Ent­
wicklungen in den Bereichen der Friedenssiche('Ung, der Migralionsbewegungen, der 
Medien und allgemein der Telekommunikatjonsmtnel sowie kultureller Mischfor­
men.,·R 

Diese Rechrsbildungsprozesse gehen an das Mark einer Rcchrs- und Verfahrens­

rheorie, die in einer Verbindung von Regeln und Prinzipien Räume schaHt rur die 
Kennzeichnung und DurchsetzWlg von Interessen als Rechten. Die ~kons[ruktive 
VerLahnung~ von politischem SyStem und Rechtssystem mit Wirtschafrskreisläufen 
und "nationalen Tudiriooen« fällt weg"?, und der evoilltionäre Aspekt einer Ver­
fassung als Kopplungson erster Linie des politischen und des rechtlichen Systems'\O 
ist hier nicht in gleicher Weise vorz.ufinden wie in der Geschichte westlicher Natio­
nalstaaten. An dem Mangel einer politischen Verfassung trägt diese spont.ane Welt­
rechtsordnung hingegen schwer.'p Und in dem Maße, wie dieses spontane Recht 

niche innerhalb eines nationalstaarlichen Rechts(geschichts- und entstehungs-)Rah­
mens auf VcrrechtlichungscYfahrungen zurückgreifen kann, entzieht es sich der oben 

I~l f-l offm.1Ilf1. Ambi v.l ,nzen cl" Glob.lisie.ru ngspro ~cs,es (fn. JJ), 9. 
1 H Hobe. Die Zukunft des Völkcrrech rs im Zcit.ltcr der Glob.lis,erung (Fn . S 1). 166 f. 
q4 Lu hm. nn, Wdtgcsellschaft (rn_ '0). 5_ 
'45 Tcubner, Dc; Königs viel. Leiber (Fn.89); dc,-s" Priv.mcgime, (Fn'41). 
146 Trub"cr. Pri",lregime-s (Fn. 41). 4J9 ff. 
t47 Teulm.r. Priv.uregimcs (rn . 4')' HJ-
1~8 Teubncr; J>ri\'Jl rcgim cs (rn ' 41); Haberml'. Ocr EurOPlischc Na,iomls"" (I'n_ jl), 416 f. 
q9 l.uhm,,"n '97' , Wcltgesellschafl (F n. JO). , J r.; H ab.rm>-•. Ocr Europiiischc NatiO'l.1 \staat (Fn. ) 1), 417-
IS0 l.uhma,,". VClbssung als evolutio nii rc Errun genschaft (1' 11. 111). 
I S' l.ubn",,,,,. Rec h, der GC.<ell sc hoft (1'11. 54), 17411 .. 179, 582: Haben,," . . Dcr Eu ropiitsche Nationalstaa t 

(rn. )2). 415 1.; 'Icubncr, p,·;\·>t ,.cgimc (h. 41). 4J? 
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als Kernmerkmal der nationalen Rechtsordnung gekennzeichneten »Geltungsablei­
tung der Rechtsnormen in einer Rechrsquellenhierarchie6'. '\' Das Weltrecht stellt 
sornic gar nicht mehr die Fragen, mit denen das Völkerrecht im Ansatz noch zu LUn 

hat. Der Unterschied ist dementsprechend auch nicht mehr in Hinsicht auf den 
vermeintlich gcwohnheitsrechrlichcn Charakter des neuartigen Rechts einzuebnen: 
Denn anders als jenes entspringt das spontane Welrrech[ der crealio ex nihilo als der 
Entscheidung innerhalb eines funktional differenzierten gesellschaftlichen Systems.' \] 
Das Weltrecht folgt also Teilsystemsimperativen, stall aus vorverrraglichen, gesell­
schaftlichen Praktiken hervorzugehen. 
Teubner erkennt in der Entgrenzung teilgesellschafrlicher Handlungsräume vorran­
gig einen Freiheitsgewinn. Dabei zielt diese Freiheitskonzeption ohne viel Pathos auf 
die Ausbildung einer "dualen Sozialverfassllng«.' H Nicht ein Rechr, eine Idee oder 
ein gesellschaftlicher Akteur sieht sich hier von den sie/ihn überall fesrhaltenden 

Keuen befreit, sondern eine gesellschaftliche Praxis, cin Teilbereich gcsellschafrlicher 
Tätigkeit soll sich dem dualistischen Zugriff von öffenrlich/privat ebenso emziehen 
können wie dem bislang noch Kopfzerbrechen bereilenden Unterschied lwischen 
Venrag und Rechtsverhältnis.'11 Als Beispiele für bcreits bestehende duale Sozial­
verfassungen dienen Wirtschaft und Polirik. In erSterer kommt es zu einem Zusam­

menspiel formaler Organisationen und spontan organisierter Märkte, le!Ztere hinge­
gen ist gekennzeichnet durch das Verhältnis zwischen Regierung und öffentlicher 
Meinung.' \. Der gesellschaftliche Teilbereich (e.g. Wircschafr) weist also eine Bin­
nendifferenzierung von Spoman-(Markt) und Organisationsbereich (Unternehmen) 

auf. Indem Entgrenzungen dieser gesellschaftlichen Abläufe zunehmen, wachsen die 

Entfalrungsmöglichkciten des entsprechenden Zusammenspiels von Sponranität und 
(formeller) Organisation: Anstelle einer Überwucherung politischn Freiheiten durch 
ökonomische Imperarive handelr cs sich - ganz nüchtern - um die Zunahme gesell­
schaftlicher Freiheit. 

Die hier gemeinte Freiheit - gesellschafrliehe Autonomie genannt - bezieht sich auf 
die Emanzipation sozialer Teilbereiche von einer Einordnung, Gleichschalrung und 

Eingliederung in ein Gesamtordnungssysrem. In der Tat ist diese Betrachrungsweise 
vielen Rechlsstreitigkeiren über Auconomie (sie!), Ehre, Wucher und Würde sehr 
angemessen 'P, und die Aufladung subjekrivfcchdicher Semantik und Systematik mit 
Konflikrpotenrialen gesellschaftlicher Ausdifferenzierung erscheint demgegenüber 
anachronisrisch. 
Wie aber stehr es mir den Spurenelementen individualrechrlicher Semantik, dieser im 

Laufe philosophiegeschichtlicher Enrwicklungsperioden komponierten Freiheirsfan­
Lue von Aufbegehr, Leidenschah und Interesse, von der Freiheit des Einzelnen und 
deren Begrenzung und Abwägung gegen das AllgemeinwoW? Wie verhält sich die 
Idee gesellschaftlicher Praktiken als im globalen Recht anerkannrer und dual vcr­

faßter Rechtsakeeure zu den ins Absurde gesteigerten Differenzierungen von Er­
laubnis- und Verborsvorbehalten ? 

'Sl Teubncr, PtlvntrcgiJnc ~ (Fn. ~ I) .. 14° . 
15J Teubncr. Prlva\ycgim cs (FIl·_p) l 440 f. 
1 \4 Tcu b,,"r, [>rivalregi,n", (Fn. 4')' 44 8 H. 
r S5 Wol fgang Schur, Anspruch, lI bsolul('S Rech, und Red\[ 'vtrMIt"i, im ö ffc.lIlichon Rech, entwickelt ,t U, 

dem Zivilrecht, Bcrlin '99}; Thomas v. Danwil~, Zur Funktion und Bcdeu{ung der Rce htsvcrhähnis­
le hre, Di, Verw:dtun& }O. }}9-}6}; Jost Piclzcker, D.s Vcrw.hungsrcchl$vcrh"llnis - Ard,imcdisc.hcr 
Punk. oder Mu"chluusens Zopf? Die VerwJltun~ )0. lS 1-199; Zumb,,,,,n . Ordnung,must" (Fn. 11), 

'99 1f· 
1 \6 Tcubner, Priv"fcgimcs (Fn. 4'),449 f. 
'S7 Siehe BVcrfGE 89. "4 . Burgsch.i<.; d~zu jungs!: Teubncr, Ein Fall von struktureller Korruption? Die 

Fnmilienburgschnit in der Koll ision unvCrtr3gliche r H andl ungslogikcn, in: Kriti sche Vicrtcliahresschnfl 
für G esclzgcbllllg und RCc!llSwissenschaf, s} (2000), 388-404' 
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68 Diese Fragen scheinen nur noch eine An von Antwoncn ZU erlauben . Niklas Luh­

mann h(ltte bereits 197 [ auf die Andersartigkeit der im Entslehen begriffenen We!c­
gesellschaft vieler Teilsystembereiche im Vergleich zu einer normativ verstandenen 
Gesellschaft (societas civilis) hingewiesen. Er kennzeichnete den Entwicklungspro­
zeß einer nationalslaadichc Grenzen ignorierenden Allsdifferenzierung gesellschaft­
licher Funktionen und vertrat hierbei die Ansicht. daß dieser Vorgang vorrangig von 
einem. kognitiven Erwartungsstil dominiert sei. Besondere Betonung legte er dabei 
auf das allgemein vorherrschende Mißversrändnis. daß die Wcltgesellschafr wie die als 
ethisch-politisch verstandene UI\d in Abgrenzung vom »Staat« definierte »Gesell­
schafL«'f8 wiederum von einem Primat des Politischen bestimmt und gekennzeichnet 
sei. Für ein umfassendes Vertrauen in die bisherigen Risikoträger der gesellschaft­

lichen Evolution - Religion, Recht und Politik - scheint hier angesichts der Neu­
artigkeit dieser Evolutionen und Ko-evolucionen kein Platz mehr zu sein. Statt dessen 

scheinen Wirtschaft, Wissenschaft und Technik zu dominieren . 
Teubner nimmt diese frühen Ermahnungen in seinem Entwurf eines spontanen 
Weleverfassungsrechts ernst. Es scheint tatsächlich so zu sein: Dcr rechtliche Schutz 
gesellschaftlicher Teilbereiche ist in theoretischer wie in praktischer Hinsicht dem 

alccuropäischen Modell überlegen. Daran soll jedoch auch gar nicht gefÜneit werden. 
Dennoch soll unter diesen veränderten Bedingungen dem Politischen eine Chance 
gegeben werden. Die Aufgabe könnte somit in der Erinnerung an die ebenso uner­
müdlichen wie - seien wir ehrlich - aussichtslosen Versuche liegen, der Freiheit des 
Einzelnen in dem Sinne Konruren zu geben, die es uns erlauben würde, sie als einen 
Faktor zu verstehen und ZU handhaben, der gleichzeitig Rechrferrigungsgrund und 

Vervollkommnungsziel unserer rechtlichen Praxis wäre. Die im Rahmen der sub­
jektivrechtlichen Semantik gemachten Erfahrungen von Exklusion und Inklusion 
mögen tatsächlich anachronistisch im heurigen Recht (auch im Völkerrecht) weiler­
wirken und es in seiner Entwicklungsfähigkeit bremsen. Dennoch kommt dem 

Völkerrecht in einer Siruation der Erprobung einer neuen Sta.ats-, GeselJschafts­

und Autonomiesemantik die Aufgabe w. an diese politischen. wirtschaftlichen. 
kulturellen und rechclichen Auseinandersetzungen um den Sralus des Einzelnen 
(als Bürger, als citoyen oder bourgeois) zu erinnern - auch dort, wo das Völkerrecht, 
wenn es zu seiner eigenen Weiterentwicklung aufgerufen wird. nur hilflos mit den 
Schultefll zucken kann. 

ISS Si~ho hie .... 4u Cl"'" Haberrnas '998, Oie posln:l!ionalc Konstel lation (Fn. )2), 91 H. 
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